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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Mobilitätsinfrastruktur
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 61/0192/WP18

öffentlich

04.08.2021
Dez. III / FB 61/200

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 992 - Roermonder Straße / 
Rütscher Straße -

hier:  
- Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB  

- Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 
(1) BauGB   

- Aufstellungs- und Offenlagebeschluss
 Ziele:  Klimarelevanz

 nicht eindeutig

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
25.08.2021 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
26.08.2021 Planungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

Sie empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen 

der Bürger sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.

Darüber hinaus empfiehlt sie dem Planungsausschuss, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung und 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur 

Innenentwicklung nach § 13 a BauGB Nr. 992 - Roermonder Straße / Rütscher Straße - in der 

vorgelegten Fassung zu beschließen.

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

Er empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der 

Bürger sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.

Er beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche 

Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 

Nr. 992 - Roermonder Straße / Rütscher Straße - in der vorgelegten Fassung.
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Finanzielle Auswirkungen
JA NEIN

X

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

X nicht bekannt
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Erläuterungen:

1. Bisheriger Verlauf des Planverfahrens /Beschlusslage 

Im Bereich zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße soll ein vorhabenbezogener 

Bebauungsplan aufgestellt werden, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für insgesamt 142 

Wohneinheiten zu schaffen. Ziel ist die Errichtung eines Wohngebäudes an der Roermonder Straße 

mit überwiegend Studierendenappartements, vier Punkthäusern (Häuser am Park) und sechs 

Reihenhäuser im rückwärtigen Bereich sowie einer Tiefgarage zur Unterbringung der Stellplätze. Das 

Plangebiet ist heute mit einem Gewerbebetrieb (ehemaliges Autohaus), bestehend aus einem von der 

Straße zurückgesetzten Ausstellungsgebäude und mehreren Werkstattgebäuden und Lagerhallen im 

rückwärtigen Bereich bebaut.

Entsprechend dem Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses vom 08.05.2018 findet 

der Baulandbeschluss keine Anwendung, es soll hier der Quotenbeschluss angewendet werden. Im 

Rahmen des abzuschließenden Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

soll der Vorhabenträger verpflichtet werden, einen Anteil von mindestens 30 % der Wohnungen, also 

43 Wohnungen, als öffentlich geförderte Wohneinheiten zu realisieren.

Die Programmberatung erfolgte am 06.12.2018 im Planungsausschuss mit anschließender Beratung 

in der Bezirksvertretung Aachen Mitte am 09.01.2019 (siehe Vorlage FB61/1078/WP17). Die 

Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, für das Plangebiet auf Basis des vorgestellten Entwurfes 

einen Bebauungsplan zur Innenentwicklung nach § 13a BauGB zu erarbeiten.

Die Planung wurde erstmalig am 07.11.2018 im Gestaltungsbeirat vorgestellt. Im Wesentlichen wurde 

die Gebäudetypologie und Adressbildung der rückwärtigen Stadtvillen kritisiert. Es wurde 

vorgeschlagen, die Baukörper schlanker und variantenreicher zu gestalten, auch um einen höheren 

Freiflächenanteil zu erhalten. Infolgedessen wurde die Planung dahingehend angepasst, dass die 

Baukörper nunmehr schlanker und höher sind und dadurch qualitätsvollere Grün- und Freiflächen 

zwischen den Gebäuden realisiert werden können. Zudem wurden die Hauseingänge von den 

rückwärtigen an die Gebäudeseiten verlegt.

Nach Überarbeitung der Planung wurde der Entwurf am 24.02.2021 erneut im Gestaltungsbeirat 

vorgestellt. Es wurde eine Überarbeitung der Fassaden zur Roermonder Straße angeregt sowie Kritik 

zur Gestaltung der Häuser am Park geäußert. Insgesamt wurde der städtebauliche Ansatz des 

Entwurfes grundsätzlich in Frage gestellt. Die Fassaden der Bebauung Roermonder Straße und der 

Stadtvillen wurde anschließend nochmals überarbeitet. Der städtebauliche Entwurf wurde jedoch nicht 

mehr geändert, da dieser im Rahmen der Programmberatung und der erstmaligen Vorstellung im 

Gestaltungsbeirat nicht in Frage gestellt wurde. Aufgrund der bereits langen Verfahrensdauer und der 

mehrmaligen Überarbeitung wäre  es aus Sicht der Verwaltung nicht verhältnismäßig, hier einen 

neuen städtebaulichen Ansatz zu erarbeiten. (Protokolle Gestaltungsbeirat, siehe Anlage 9)

Wenn auch im beschleunigten Verfahren auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung verzichtet werden kann, 

hatte die Verwaltung dennoch empfohlen, die Bürger*innen in einem sehr frühen Stadium über die 

Planung zu informieren.
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In der Zeit vom 11.02.2019 bis 15.03.2019 wurde daher die Planung öffentlich ausgestellt. Am 

12.02.2019 wurde zudem eine Anhörungsveranstaltung im Foyer des Verwaltungsgebäudes an der 

Lagerhausstraße durchgeführt. Die Bürger*innen hatten die Möglichkeit, sich schriftlich und mündlich 

zu der Planung zu äußern. Die Planung war und ist zusätzlich im Internet einsehbar. Die betroffenen 

Behörden wurden ebenfalls beteiligt.

2. Bericht über das Ergebnis der Bürgerinformation 

Zu der Anhörungsveranstaltung am 12.02.2019 waren 11 Bürger*innen erschienen. Hauptsächlich 

wurden seitens der Anwesenden Bedenken hinsichtlich einer Lärm- und Geruchsbelastung der 

geplanten Bebauung durch vorhandene Gewerbebetriebe, der Dichte und Höhe der geplanten 

Bebauung in Verbindung mit Umweltbelangen (Durchlüftung, Baumschutz), der verkehrlichen 

Erschließung sowie hinsichtlich der Belichtungssituation durch eine ca. 9,0 m hohe Grenzmauer 

geäußert. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgten vier schriftliche Eingaben. Inhalt 

der Stellungnahmen sind im Wesentlichen die bereits genannten Themen der 

Anhörungsveranstaltung. Zusätzlich wurden Bedenken hinsichtlich der verkehrlichen Emissionen und 

hinsichtlich der Entwässerung in Bezug auf angrenzende Grundstücke vorgebracht. 

Obwohl es sich hier um eine freiwillige Bürgerinformation handelt, werden die eingegangenen 

Anregungen dennoch in die Abwägung aufgenommen. Die Niederschrift der 

Informationsveranstaltung und die Eingaben der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 

Verwaltung hierzu sind in der Anlage (Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung) beigefügt. 

Die Eingaben aus der Öffentlichkeit führten nicht zu einer Änderung der Planung.

3. Bericht über das Ergebnis der Behördenbeteiligung
Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurden 16 Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange am Verfahren beteiligt, von denen vier Anregungen zur Planung vorgebracht haben. 

Zentraler Inhalt der Stellungnahmen sind folgende Themen: Hinweise zu Bodendenkmälern und 

Kampfmitteln, Entwässerung und Hochwasserschutz sowie notwendige Mindestabstände zu 

vorhandenen Versorgungsanlagen.

Die Eingaben der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Stellungnahmen der 

Verwaltung hierzu sind ebenfalls in der Anlage (Abwägungsvorschlag Behördenbeteiligung) beigefügt.

Die Eingaben aus der Behördenbeteiligung führten nicht zu einer Änderung der Planung.

4. Aufstellungs- und Offenlagebeschluss
Städtebauliches Konzept

Das städtebauliche Konzept ist im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. Es sieht eine 

straßenbegleitende Bebauung an der Roermonder Straße vor, die direkt an die Brandwand des 

Hauses Nr. 78 anschließt In seiner Höhenentwicklung orientiert sich das 6-geschossige Gebäude mit 

zurückspringendem Staffelgeschoss an der stadteinwärts anschließenden 7-geschossigen Bebauung. 

Geplant sind hier 43 geförderte und 33 frei finanzierte Wohneinheiten. Durch die Schließung der 

Straßenrandbebauung entsteht ein weitgehend ruhiger Rückbereich. Hier sind die vier sogenannten 

„Häuser am Park“ mit 60 Wohneinheiten geplant sowie eine Hausgruppe mit sechs Wohneinheiten. 

Die Häuser am Park sind mit vier Geschossen sowie zwei Staffelgeschossen geplant. Negative 
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Auswirkungen durch die Höhenentwicklung auf die Bebauung der Rütscher Straße sind nicht zu 

erwarten, da diese topographisch deutlich oberhalb des Plangebietes liegt. Die Rütscher Straße liegt 

ca. 9,0 m höher als die Roermonder Straße und ca. 5,0 m höher als die Eingangsebene der Häuser 

am Park. Durch die Planung von Punkthäusern im rückwärtigen Bereich sollen Sichtbezüge auf die 

angrenzende Grünanlage soweit wie möglich gewahrt und die hinreichende Durchlüftung 

gewährleistet werden.

Die Gebäudeplanung einschließlich Aussagen zu Materialien und zur Wohnungsaufteilung (s. Anlage 

9 Hochbauplanung) wird über den Durchführungsvertrag gesichert.

Erschließung / Ruhender Verkehr

Die Zufahrt in das Plangebiet erfolgt von der Roermonder Straße aus neben der bereits bestehenden 

Fußweganbindung zur Rütscher Straße. Die Einfahrt der Tiefgarage liegt in der Verlängerung dieser 

Zufahrt, sodass das übrige Plangebiet überwiegend vom Autoverkehr befreit ist. Insgesamt sind 65 

Pkw-Stellplätze vorgesehen. Um das Stellplatzkonzept an die aktuellen Anforderungen anzupassen, 

wird derzeit durch einen Fachplaner ein Mobilitätskonzept erstellt, dessen Ergebnisse im 

Durchführungsvertrag verankert werden. Damit wird sichergestellt, dass eine ausreichende Anzahl 

von Stellplätzen für CarSharing, Elektrofahrzeuge und Pedelecs (einschließlich Ladestationen) 

angeboten werden. Nach derzeitigem Planungsstand können 3 Carsharing Stellplätze, 30 Stellplätze 

für Elektrofahrzeuge und 10 Pedelec Stellplätze geschaffen werden.

Das an das Plangebiet angrenzende private Stellplatzgrundstück (Flurstück 1717) wird über eine 

Baulast für die Unterbringung der erforderlichen Stellplätze für die sechs Reihenhäuser vorgesehen.

In den Freianlagen werden 132 Fahrradstellplätze entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze 

sowie im Bereich der Hauseingänge der Häuser am Park untergebracht. Weitere Fahrradstellplätze 

werden im Vorderhaus im Erdgeschoss und im Kellergeschoss in Fahrradräumen angeordnet. 

Insgesamt werden 254 Fahrradstellplätze nachgewiesen.

Die geplante Erschließung wurde aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Roermonder 

Straße vom Büro BSV (Juni 2020) begutachtet. Nach Aussage des Gutachtens erhöhen sich die 

Quell- und Zielverkehre im Planfall im Vergleich zum Bestand nur geringfügig. Durch den Versatz der 

Kühlwetterstraße zur geplanten Grundstückszufahrt ist eine Signalisierung der Zu- und Ausfahrt mit 

einer zusätzlichen Signalphase notwendig. Aufgrund des geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommens 

ist bei einer Signalisierung (Rot/Dunkel-Schaltung) eine leistungsfähige Abwicklung der Verkehre an 

dem Knoten möglich. Die dafür notwendigen Kosten werden von dem Vorhabenträger übernommen 

mit einer entsprechenden Absicherung über den Durchführungsvertrag.

Die vorhandene öffentliche Wegeverbindung im Südosten ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Die 

Aufwertung der heute sehr unattraktiven Wegeführung durch den Vorhabenträger soll vertraglich 

gesichert werden, so dass für Fußgänger und Radfahrer eine verbesserte, freundlich gestaltete 

Verbindung zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße entsteht. 

Frei- / Grünflächen 

Um der Zielsetzung eines familienfreundlichen Wohnumfeldes nachzukommen, wird das Plangebiet 

weitestgehend von Individualverkehr freigehalten und hochwertig mit Grünelementen ausgestattet. 
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Dominierende Elemente sind die höhergelegten privaten Gartenbereiche der Häuser am Park, die als 

Gräsermeer gestaltet werden. Nicht überbaute Tiefgaragenflächen werden dafür mit 60 cm Erdreich 

bzw. Substratschicht überdeckt und bis auf Zuwegungen und Terrassen begrünt.

Neben der Freiraumbegrünung sind auf den Gebäuden auf allen Flächen, die nicht als Dachterrassen 

genutzt werden, extensive Dachbegrünungen vorgesehen. So wird das Mikroklima verbessert und der 

durchgrünte Charakter gestärkt.

Die rückwärtige Bebauung wird derart auf dem Grundstück platziert, dass der Baumbestand auf der 

nordöstlich angrenzenden Grünfläche nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Baumbilanzplanes 

werden der komplette Baumbestand und die zu fällenden Bäume dargestellt.

Aufgrund des vorhandenen, gut fußläufig erreichbaren Spielplatzes wird auf die Herstellung eines 

neuen öffentlichen Spielplatzes verzichtet. Der durch das Bauvorhaben ausgelöste zusätzliche Bedarf 

soll finanziell abgelöst werden.

Die Umsetzung der Freianlagenplanung (siehe Anlage 13) sowie der finanzielle Beitrag zur 

Aufwertung des Kinderspielplatzes werden über den Durchführungsvertrag gesichert.

Bebauungsplan 

Die Baugebiete im Bebauungsplan sollen als „Fläche für Wohnen“ (W) festgesetzt werden. Die 

überbaubaren Grundstücksflächen richten sich nach dem städtebaulichen Konzept auf Grundlage des 

Vorhaben- und Erschließungsplanes. Entlang der Roermonder Straße einschließlich des Eckbereichs 

ist eine Baulinie festgesetzt, um die Fortsetzung der straßenbegleitenden Bebauung und die 

Raumkante zu sichern. Durch eine differenzierte Festsetzung der Gebäudehöhen wird gewährleistet, 

dass die Bebauung entsprechend der Hochbauplanung umgesetzt wird. Die Dichte im Plangebiet wird 

durch die GRZ (Grundflächenzahl) bestimmt. Im Bereich Roermonder Straße orientiert sie sich mit 

einer GRZ von 0,6 eher an der Gebietskategorie eines Urbanen Gebietes (Grenzwert 0,8), im 

rückwertigen Bereich mit 0,4 bzw. 0,45 an einem Allgemeinen Wohngebiet (Grenzwert 0,4). Eine 

Überschreitung ist bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zulässig, da dieser von den 

Obergrenzen der BauNVO abweichen darf.

Eine erhebliche Überschreitung der maximal zulässigen Versiegelung entsteht  jedoch durch die 

Tiefgaragen. Dies ist vertretbar, da die Tiefgaragen mit 60 cm Erdreich zu überdecken sind und durch 

die vollständige Unterbringung der Stellplätze in Tiefgaragen eine hohe Qualität der Freibereiche 

erzielt werden kann.

Die bestehende Fußwegverbindung wird über die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche 

gesichert.

Umweltbelange

Da der Bebauungsplan auf Grundlage des § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 

aufgestellt wird, kann auf einen Umweltbericht verzichtet werden. Ebenso entfällt die Ausgleichspflicht 

für den ökologischen Eingriff. Dennoch wurden im Verfahren alle relevanten Umweltbelange 

untersucht.

• Lärm

Einwirkende Hauptlärmquellen auf das Plangebiet sind der Straßenverkehrslärm der Roermonder 

Straße und der Freizeitlärm des nahegelegenen Bendplatzes. Des Weiteren befinden sich in 
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unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet drei Gewerbebetriebe, welche in den 

Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm berücksichtigt wurden. Alle Immissionsquellen wurden 

gutachterlich betrachtet (Schallimmissionsgutachten, ifas Aachen, Juli 2021).

Insbesondere im Bereich der Roermonder Straße gibt es eine starke Belastung durch den 

Straßenverkehrslärm. Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete werden weit überschritten. 

Durch die abschirmende Wirkung der vorderen Baukörper werden die Orientierungswerte für 

allgemeine Wohngebiete im Bereich der rückwärtigen Bebauung überwiegend eingehalten. In den 

Bereichen, in denen die Orientierungswerte überschritten werden, kann der Straßenlärm durch 

passive Schallschutzmaßnahmen kompensiert werden. Entsprechende Lärmschutzfestsetzungen 

werden in den schriftlichen Festsetzungen inklusive Anlagen getroffen.

Bezüglich des Freizeitlärms ist während des Tagzeitraums nur mit einer moderaten Lärmbelastung 

des Plangebietes durch die Nutzung des Bendplatzes zu rechnen. Die Richtwerte für den 

Nachtzeitraum werden jedoch in weiten Teilen des Plangebietes deutlich überschritten. Um dennoch 

die gewünschte Wohnnutzung zu ermöglichen, wäre die Festsetzung eines aktiven Lärmschutzes 

erforderlich. Aus städtebaulichen und wirtschaftlichen Gründen, aber auch aufgrund der 

Lärmausbreitung, ist eine Lärmschutzwand um den Bendplatz nicht realisierbar. Die Festsetzung von 

nicht zu öffnenden Fenstern im Bereich der betroffenen Fassaden würde die Wohnqualität erheblich 

einschränken. Das Architekturbüro hat in Zusammenarbeit mit dem Lärmgutachter konkrete 

Maßnahmen entwickelt, die über den Bebauungsplan bzw. über den Vertrag gesichert werden. Es ist 

vorgesehen, vor dem zu öffnenden Fenster in dem notwendigen Abstand von 0,5 m eine sogenannte 

Prallscheibe vorzusehen, die einen ausreichenden Lärmschutz gewährleistet (siehe Hochbauplanung, 

Anlage 10). 

In Bezug auf die Geräuschimmissionen aus den benachbarten Gewerbebetrieben konnte 

gutachterlich nachgewiesen werden, dass die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete nach 

TA Lärm eingehalten werden.  Es sind deshalb keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an den 

Gebäuden im Plangebiet erforderlich.

• Bodenschutz

Das Plangebiet wird im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen unter der AS 380 geführt. 

Der Eintrag beruht auf den Nutzungen als Kfz-Reparaturwerkstatt (u.a. mit Lackierereien) seit den 

1960er Jahren und einer ehemaligen Tankstelle aus den 1950er bis 1960er Jahren. Eine 

Kennzeichnung wurde in die Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen. Bei Eingriffen in den Boden 

bzw. im Rahmen der Bodensanierung ist eine gutachterliche Begleitung der Erdarbeiten erforderlich. 

Die erforderlichen Maßnahmen zum Bodenschutz werden vertraglich gesichert.  

• Wasser / Entwässerung

Da der Versiegelungsgrad im Plangebiet gegenüber dem heutigen Zustand abnimmt, ist durch die 

Baumaßnahme von keiner Erhöhung des Oberflächenabflusses auszugehen. Die Entwässerung 

erfolgt über den Mischwasserkanal an der Roermonder Straße.

• Bäume / Grün

Innerhalb des Plangebietes steht lediglich eine zweistämmige Birke, die nicht unter die 

Baumschutzsatzung fällt. Die Birke kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen nicht erhalten 
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werden. Ein Ausgleich zu fällender Bäume ist somit nicht erforderlich. Im Bereich der angrenzenden 

Grünfläche befinden sich 63 teilweise großkronige Laubbäume, von denen 14 teilweise geringfügig in 

das Plangebiet ragen. Aufgrund einer bestehenden Mauer ist gewährleistet, dass das Wurzelwerk 

dieser Bäume durch die anstehenden Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Unmittelbar westlich 

des Plangebietes befindet sich auf dem Flurstück 1714 ein weiterer großkroniger Laubbaum, dessen 

Krone in das Plangebiet hineinragt. Zum Schutz des Baumes ist im Bereich der Krone künftig eine 

Grünfläche vorgesehen. 

Durchführungsvertrag

Zum Satzungsbeschluss wird mit dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abgeschlossen, der 

im Wesentlichen Folgendes beinhalten soll:

• Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel nach Abriss der Bestandsgebäude

• Gestaltung der Hochbauplanung entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes

• die Umsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen

• 30 % aller Wohnungen sollen öffentlich gefördert werden

• zeitliche Reihenfolge der Realisierung und des Bezuges der Gebäude (die rückwärtige Bebauung 

kann erst bezogen werden, wenn die Bebauung an der Roermonder Straße errichtet und ein 

entsprechender Lärmschutz gewährleistet ist) 

• die Überdeckung der nicht überbauten Tiefgarage mit 60 cm Erdreich bzw. Substrat und einer 

Begrünung der Fläche bis auf Zuwegungen und Terrassen

• die Anlage von Gründächern mit einer mindestens extensiven Begrünung 

• Umsetzung von Photovoltaikanlagen

• Hochbaustandard (KfW Effizienzhaus 55, Energieberatung)

• die Umsetzung der Freiraumgestaltung entsprechend des Freianlagenplanes

• Erhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Böschungsmauer

• Schutz des angrenzenden Baumbestandes

• Maßnahmen zur Bodensanierung

• der Fußweg an der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze ist aufzuwerten

• Abriss der Bebauung nordöstlich des Geltungsbereichs in der öffentlichen Grünfläche

• die öffentliche Verkehrsfläche unmittelbar südwestlich des Geltungsbereichs an der Roermonder 

Straße ist an das Bauvorhaben anzupassen und entsprechend dem Standard der Stadt Aachen 

herzustellen

• Anpassung der Signalanlage Kühlwetterstraße / Roermonder Straße 

Der oben genannte Abriss bezieht sich auf ein baufälliges, leer stehendes Gebäude, das sich noch in 

der öffentlichen Grünanlage Rütscher Straße befindet. Es bietet sich an, dass der bereits 

vorgesehene Abbruch dieses Gebäudes im Rahmen der gesamten Abbruchmaßnahmen vom 

Vorhabenträger mit übernommen wird.

5. Klimanotstandsbeschluss
Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 19.06.2019 sollen die Auswirkungen der Beschlüsse 

hinsichtlich der Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekte dargestellt werden, um die Gremien bei 

der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das Plangebiet ist bereits heute zu einem hohen Anteil 
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versiegelt und bebaut. Durch die Wiedernutzbarmachung der Fläche für dringend benötigten 

Wohnraum können ökologisch wertvolle Flächen in Randbereichen der Stadt Aachen erhalten 

werden. 

Das Plangebiet befindet sich im Einflussbereich des Lousbergs, der als Kaltluftentstehungsgebiet zu 

werten ist und von dem aus die Frischluft in die Siedlungsbereiche eindringt. Um diese Funktion zu 

erhalten und eine Durchlüftung des Plangebietes zu gewährleisten, ist für die rückwärtigen Flächen 

eine aufgelockerte Baustruktur vorgesehen, die eine geringe Barrierewirkung gegenüber den 

Luftbewegungen entfaltet. Zudem soll durch die Festsetzung der Dachbegrünung und der Begrünung 

der Freiflächen der sommerlichen Aufheizung der Flächen entgegengewirkt werden. 

Die im Energiekonzept vorgesehene Gasversorgung mit Blockheizkraftwerk (BHKW) soll eine 

effiziente Energienutzung ermöglichen. Durch eine kompakte und flächensparende Bebauung soll der 

Energiebedarf der Gebäude minimiert werden.

Im Rahmen der weiteren Detaillierung des Hochbaus wird ein Energieberater eingeschaltet, der ein 

umfassendes energetisches Konzept erstellen und die Entwicklung der thermischen Gebäudehülle 

gutachterlich begleiten wird. Es wird angestrebt, die Gebäude als KfW Effizienzhaus 55 zu entwickeln. 

Die Gebäude würden somit einen sehr hohen energetischen Standard aufweisen und lediglich 55 

Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigen. Diese Effizienzhaus-Klasse soll 

dahingehend erweitert werden, dass erneuerbare Energien (EE) mit einem Anteil von mindestens 55 

Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude erforderlichen Energiebedarfs zum 

Einsatz kommen sollen. Weiterhin wird die Installation von Anlagen zur regenerativen 

Energiegewinnung durch den Bebauungsplan ermöglicht. Innerhalb des Durchführungsvertrages 

verpflichtet sich der Vorhabenträger, eine noch abzustimmende Anzahl von Photovoltaikanlagen zu 

installieren.

6. Beschlussempfehlung
Die Verwaltung empfiehlt, für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 992 - Roermonder Straße / 

Rütscher Straße - den Aufstellungsbeschluss zu fassen und den Bebauungsplanentwurf in der 

vorliegenden Form öffentlich auszulegen.

Anlage/n:
1. Übersichtsplan

2. Luftbild

3. Entwurf des Rechtsplanes

4. Entwurf des Vorhaben- und Erschließungsplanes

5. Entwurf der Schriftlichen Festsetzungen 

6. Entwurf der Begründung

7. Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung

8. Abwägungsvorschlag Behördenbeteiligung

9. Protokolle Gestaltungsbeirat

10. Hochbauplanung

11. Grünordnungsplan (Bestand/Planung)

12. Baumbilanzplan

13. Freiraumplanung
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gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bauordnung NRW 

(BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

 
wird festgesetzt: 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

 Das Baugebiet wird als Fläche für Wohnen (W) festgesetzt. Innerhalb dieser Fläche sind zulässig: 
- Wohngebäude 
- Räume für freie Berufe und Büronutzungen gem. § 13 BauNVO 
- ein Blockheizkraftwerk für das Vorhaben 
- Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 

2.1.1 Im W1 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch Erschließungsflächen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO bis zu einem Wert von maximal 0,95 überschritten werden. 

2.1.2 Im W2 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch Erschließungsflächen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
VO und durch Flächen für Terrassen bis jeweils 16 m² je Erdgeschosswohnung, im W3 bis jeweils 12 m² je Erdge-
schosswohnung, bis zu einem Wert von maximal 0,7 überschritten werden. 

2.1.3 Im W2 ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch Tiefgaragen gem. 6.3 bis zu einer GRZ von 
0,95 zulässig, wenn diese unterhalb der Geländeoberfläche liegen und die Anlagen gemäß 8.1 überdeckt und be-
grünt werden. 

 
2.2 Höhe baulicher Anlagen 

2.2.1 Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird durch Festsetzung der maximalen Gebäudehöhen (GH) und der maxima-
len Gebäudehöhe der Tiefgarage (TGH) bestimmt. Die festgesetzten Höhen beziehen sich jeweils auf Normalhöhen-
null (NHN). 

2.2.2 Unter den maximalen Gebäudehöhen ist der oberste Abschluss des Gebäudes einschließlich Attika, Dachrandabde-
ckung oder ähnlicher Bauteile zu verstehen. Die maximale Gebäudehöhe der Tiefgarage bezieht sich auf die Ober-
kante Rohdecke. 

2.2.3 Die Gebäudehöhen dürfen überschritten werden durch: 

- Nutzungsbedingte Anlagen, die zwingend der natürlichen Atmosphäre ausgesetzt sein müssen (Auslassöff-
nungen, Mündungen und Rückkühler) und Lüftungs- und Klimaanlagen, wenn diese eine Höhe von maximal 
1,5 m, eine Grundfläche von insgesamt 10 m² je Gebäude nicht überschreiten und mindestens um 3,0 m von 
der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. 

- Solar- und Photovoltaikanlagen, wenn diese eine Höhe von max. 1,5 m nicht überschreiten und mindestens 
um 3,0 m von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abrücken. 

- Aufzugsüberfahrten, wenn diese eine Höhe von 1,1 m und eine Grundfläche von 8,0 m² je Anlage nicht über-
schreiten. 

2.2.4 Die Gebäudehöhen GH4 und GH6 dürfen überschritten werden durch: 

- Absturzsicherungen, wenn diese die Höhe von 1,10 m nicht überschreiten. 
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3. Bauweise 

3.1 Die Tiefgarage ist in dem mit ‚ABCD‘ und ‚HI‘ gekennzeichneten Grenzbereichen bis zu einer maximalen Gebäude-
höhe von 184,90 m über NHN grenzständig ohne eigene Abstandsflächen zu errichten. 

3.2 In dem mit ‚EFG‘ gekennzeichneten Grenzbereich ist bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 182,00 m über NHN 
eine bauliche Anlage unterhalb der Geländeoberfläche grenzständig ohne eigene Abstandsflächen zu errichten.  

3.3 Für das W1 sind die Abstandsflächen mit 0,2 H zu ermitteln. H ist dabei die Gebäudehöhe. 

 
4. Überbaubare Grundstücksflächen 

4.1 Innerhalb des W1 dürfen die überbaubaren Flächen durch Balkone bis zu einer Tiefe von 2,00 m und einer Gesamt-
länge von max. einem Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand überschritten werden. Überschreitungen zur    
Roermonder Straße sind nicht zulässig. 

4.2 Innerhalb des W1 dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassen bis zu einer Größe von 7 m2 je Erdgeschoss-
wohnung überschritten werden. 

4.3 Innerhalb des W2 dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassen bis zu einer Größe von 12 m2 je Erdgeschoss-
wohnung überschritten werden. 

4.4 Innerhalb des W3 dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und Wintergärten 
bis zu einer Größe von 12 m2 je Erdgeschosserweiterung bis zu einer Höhe von 3,50 m überschritten werden. 

4.5 Innerhalb der W2 dürfen die überbaubaren Flächen durch Balkone bis zu einer Tiefe von 2,00 m und einer Gesamt-
länge von max. einem Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand überschritten werden. 

4.6 Innerhalb des W2 und W3 sind Überschreitungen der nordöstlichen Baugrenzen durch Terrassen und Balkone nicht 
zulässig.  

4.7 Innerhalb des W2 dürfen die Baugrenzen im Eingangsbereich um 2,00 m um insgesamt 4 m2 je Gebäude mit einer 
maximalen Höhe von 3,00 m überschritten werden. 

4.8 Innerhalb des W2 darf die Fläche für die Tiefgarage durch Treppenanlagen zur Erschließung der Tiefgaragen bis zu 
einer Breite von 1,70 m in einer Gesamtlänge von max. 12,00 m überschritten werden. 

4.9 Die Überschreitungen unter 4.1 – 4.8 bleiben bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht. 

 
5. Flächen für Nebenanlagen 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind auf der Tiefgarage ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind Stütz-
mauern und Lichtschächte sowie Be- und Entlüftungsanlagen für die Tiefgarage.  
 
6. Flächen für den ruhenden Verkehr 

6.1 Innerhalb der Fläche für Wohnen (W) sind nicht überdachte und überdachte Stellplätze oder einzelne Garagen aus-
geschlossen.  

6.2 Tiefgaragen sind nur in den dafür festgesetzten Flächen und innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

6.3 Innerhalb der Flächen für Tiefgaragen sind Keller- und Technikräume sowie Abfall- und Fahrradkeller zulässig. 

6.4 Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage ist nur in dem entsprechend festgesetzten Bereich zulässig. 

6.5 Überdachte und nicht überdachte Gemeinschaftsabstellplätze für Fahrräder sind nur innerhalb der dafür festgesetz-
ten Flächen und innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

 
7. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

7.1 Schutz vor Verkehrslärm 

7.1.1 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ in der Fassung von Januar 2018 zu erfüllen. Das erforderliche 
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Schalldämmmaß (erf. R´w,ges nach DIN 4109-1, Gleichung 6) für Außenbauteile ist im Bauantragsverfahren nach 
der Berechnungsvorschrift der DIN 4109-1 zu ermitteln. Der entsprechende maßgebliche Außenlärmpegel (La) kann 
aus den Tabellen der maßgeblichen Außenlärmpegel an den Fassaden unter der Anlage 1 für die jeweilige Fassa-
denseite und Raumart (Tag/Nacht) abgelesen werden. 

7.1.2 Bei schutzbedürftigen Schlafräumen, die durch Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) zur Nachtzeit belastet sind, 
sind zusätzlich zum Einbau von Schallschutzfenstern der Einbau von Fassadenlüfter oder mechanische Be- und Ent-
lüftungsanlagen vorzusehen. Die Beurteilungspegel zur Nachtzeit sind den Tabellen der maßgeblichen Außenlärm-
pegel an den Fassaden unter der Anlage 1 und den Karten unter der Anlage 2 - Isophonenlärmkarten - zu entneh-
men. 

7.1.3 Wenn im Baugenehmigungsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass die in den Isophonenlärmkarten darge-
stellten maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel von den tatsächlich vorhandenen Pegeln in einzelnen 
Teilbereichen abweichen, können ausnahmsweise die neu ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurtei-
lungspegel als Grundlage für die Berechnung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
gemäß der DIN 4109-1  herangezogen werden. 

 
7.2 Schutz vor Freizeitlärm 

7.2.1 Die Aufenthaltsraumfenster für schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 Ziffer 3.1.6 innerhalb des W1, die zur 
Roermonder Straße ausgerichtet sind, können öffenbar ausgebildet werden, wenn die Einhaltung des jeweiligen Im-
missionsrichtwertes des Freizeitlärmerlasses NRW bereits in mindestens 0,5 m Entfernung vor dem öffenbaren 
Fenster durch Prallscheiben sichergestellt wird. 

7.2.2 Die Aufenthaltsraumfenster für schutzbedürftige Räume innerhalb des W2, die innerhalb des Schallimmissionsgut-
achtens, ifas Aachen, Juli 2021, siehe Anlage 3 S. 19 - 21 gekennzeichnet sind, können öffenbar ausgebildet wer-
den, wenn die Einhaltung des jeweiligen Immissionsrichtwertes des Freizeitlärmerlasses NRW bereits in mindestens 
0,5 m Entfernung vor dem öffenbaren Fenster durch Prallscheiben oder andere im Lärmgutachten genannte Maß-
nahmen sichergestellt wird. 

7.2.3 Von den Festsetzungen unter 7.2.1 und 7.2.2 kann abgewichen werden, wenn geringere Schallschutzanforderungen 
gegenüber der Lärmquellen durch Reduzierung des Veranstaltungszeitraumes oder durch Verlagerung des Veran-
staltungsstandortes gegeben sind. Der Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

 
7.3 Schädliche Einwirkungen durch Tiefgaragen 

7.3.1 Die Bauausführung der Tiefgarage und deren Zufahrt sind derart herzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
für die Nachbarschaft ausgeschlossen sind. Die Tiefgarage ist mit natürlicher Be- und Entlüftung, ggf. mit mechani-
scher Unterstützung auszustatten. Der Nachweis der Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist im 
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  

7.3.2 Alternative Lösungen der Be- und Entlüftung können zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren 
nachgewiesen wird, dass die Grenzwerte nach der 39. BImSchV eingehalten werden. Des Weiteren ist nachzuwei-
sen, dass erhebliche Geruchsbelästigungen im unmittelbaren Nahbereich von Entlüftungsschächten und -öffnungen 
vermieden werden. 

 
8. Regelungen zum Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

8.1 Anpflanzfestsetzungen auf Tiefgaragen 

Nicht überbaute Tiefgaragen und sonstige bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche sind in mindestens 60 cm 
Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht zu überdecken und bis auf Zuwegungen und Terrassen zu begrünen. 
 
8.2 Anpflanzfestsetzungen auf Dachflächen 

Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche sind extensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.  
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit die Dachflächen für Belichtungszwecke, Solaranlagen oder Dachterrassen 
benötigt werden. 
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9. Zulässigkeit von Vorhaben 

Gemäß § 12 (3a) BauGB i.V.m. § 9 (2) BauGB sind im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes nur solche 
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu diesem Bebauungs-
plan verpflichtet. 
 
10. Örtliche Bauvorschriften 

10.1 Im Plangebiet sind nur Flachdächer und flach geneigte Dächer mit maximal 10° Neigung zulässig. 

10.2 Als Schotterrasen ausgeführte Feuerwehraufstellflächen gelten als unversiegelte Flächen. 

 
 
Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
Die vorgefundenen Belastungen auf dem Grundstück Roermonder Straße 62-76 sind mit der geplanten Nutzung vereinbar, 
sofern im Rahmen der Baureifmachung Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Da der Boden eine erhebliche Belas-
tung mit umweltgefährdenden Stoffen aufweist, ist eine Kennzeichnung des gesamten Wohngebietes gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 – Tabellen der maßgeblichen Außenlärmpegel an den Fassaden 
 
Anlage 2 – Isophonenlärmkarten 
 - Rasterlärmkarte Straßenverkehrslärm nachts (22 - 6 Uhr, Variante 1.1)  
 - Rasterlärmkarte Straßenverkehrslärm nachts (22 - 6 Uhr) mit Vorderhaus (Variante 1.2) 
 
Anlage 3 – Schallimmissionsgutachten (Auszug S. 1 - 23) 
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Anlage 1 -  Tabellen der maßgeblichen Außenlärmpegel an den Fassaden 
 

Haus 1 (Haus am Park 1, H1)                  

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H1.01a Haus 1 SW EG 48 40 42 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H1.01a Haus 1 SW 1.OG 50 41 46 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H1.01a Haus 1 SW 2.OG 51 43 49 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H1.01a Haus 1 SW 3.OG 52 43 50 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H1.01b Haus 1 SW 4.OG 52 45 47 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H1.01b Haus 1 SW 5.OG 54 46 51 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H1.02a Haus 1 SW EG 47 39 42 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.02a Haus 1 SW 1.OG 49 40 45 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.02a Haus 1 SW 2.OG 51 42 48 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H1.02a Haus 1 SW 3.OG 52 44 49 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H1.02b Haus 1 SW 4.OG 54 45 49 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.02b Haus 1 SW 5.OG 55 47 50 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H1.03a Haus 1 SW EG 49 40 42 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.03a Haus 1 SW 1.OG 51 42 45 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H1.03a Haus 1 SW 2.OG 53 44 47 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H1.03a Haus 1 SW 3.OG 54 45 49 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H1.04a Haus 1 SO EG 48 39 39 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H1.04a Haus 1 SO 1.OG 51 43 40 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H1.04a Haus 1 SO 2.OG 53 45 41 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.04a Haus 1 SO 3.OG 54 46 41 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.04b Haus 1 SO 4.OG 52 44 33 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H1.04b Haus 1 SO 5.OG 56 47 39 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H1.05 Haus 1 SO EG 47 39 38 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H1.05 Haus 1 SO 1.OG 50 42 40 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H1.05 Haus 1 SO 2.OG 52 44 41 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H1.05 Haus 1 SO 3.OG 54 45 42 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.06 Haus 1 NO EG 46 38 33 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.06 Haus 1 NO 1.OG 50 43 34 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H1.06 Haus 1 NO 2.OG 52 45 35 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H1.06 Haus 1 NO 3.OG 53 46 35 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H1.07 Haus 1 NO 1.OG 50 42 32 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H1.07 Haus 1 NO 2.OG 52 45 33 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.07 Haus 1 NO 3.OG 53 46 33 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.07 Haus 1 NO 4.OG 54 46 34 --- 60 45 61 49 ja 64 

IO-H1.08a Haus 1 NW EG 44 36 37 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.08a Haus 1 NW 1.OG 48 41 40 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H1.08a Haus 1 NW 2.OG 51 43 44 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H1.08a Haus 1 NW 3.OG 52 44 47 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.08a Haus 1 NW 4.OG 53 45 48 --- 60 45 61 48 ja 64 
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IO-H1.08b Haus 1 NW 5.OG 54 46 43 --- 60 45 61 48 ja 64 

 
 
 

Haus 1 (Haus am Park 1, H1)                  

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H1.09a Haus 1 NW EG 44 37 38 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H1.09a Haus 1 NW 1.OG 48 41 41 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H1.09a Haus 1 NW 2.OG 51 43 46 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H1.09a Haus 1 NW 3.OG 51 44 48 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H1.09a Haus 1 NW 4.OG 52 45 49 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.09b Haus 1 NW 5.OG 53 46 41 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H1.10a Haus 1 NW EG 44 37 40 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.10a Haus 1 NW 1.OG 48 40 45 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H1.10a Haus 1 NW 2.OG 50 43 48 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H1.10a Haus 1 NW 3.OG 51 43 50 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H1.10a Haus 1 NW 4.OG 52 44 50 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H1.10b Haus 1 NW 5.OG 52 44 47 --- 60 45 61 48 nein 64 

 
 

Haus 2 (Haus am Park 2, H2)                 

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H2.01 Haus 2 SW EG 50 42 42 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H2.01 Haus 2 SW 1.OG 53 45 45 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H2.01 Haus 2 SW 2.OG 55 47 45 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.01 Haus 2 SW 3.OG 56 47 45 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.02a Haus 2 SW EG 49 40 40 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H2.02a Haus 2 SW 1.OG 52 44 43 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H2.02a Haus 2 SW 2.OG 54 46 44 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H2.02a Haus 2 SW 3.OG 55 46 45 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.02b Haus 2 SW 4.OG 56 47 43 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.02b Haus 2 SW 5.OG 56 48 45 --- 60 45 62 50 nein 65 

IO-H2.03a Haus 2 SW EG 49 40 40 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.03a Haus 2 SW 1.OG 52 44 43 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H2.03a Haus 2 SW 2.OG 55 46 43 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.03a Haus 2 SW 3.OG 55 47 44 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.03b Haus 2 SW 4.OG 55 47 37 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.04 Haus 2 SO EG 45 37 33 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.04 Haus 2 SO 1.OG 48 40 33 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H2.04 Haus 2 SO 2.OG 49 42 33 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H2.04 Haus 2 SO 3.OG 51 43 33 --- 60 45 60 47 nein 63 
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IO-H2.04 Haus 2 SO 4.OG 52 44 34 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H2.04b Haus 2 SO 5.OG 53 45 34 --- 60 45 61 48 nein 64 

 

Haus 2 (Haus am Park 2, H2)                 

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H2.05 Haus 2 SO EG 45 38 33 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.05 Haus 2 SO 1.OG 48 41 33 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.05 Haus 2 SO 2.OG 50 42 34 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.05 Haus 2 SO 3.OG 51 43 34 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.05 Haus 2 SO 4.OG 52 44 35 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H2.06a Haus 2 SO EG 46 38 34 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H2.06a Haus 2 SO 1.OG 49 41 34 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.06a Haus 2 SO 2.OG 51 43 35 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.06a Haus 2 SO 3.OG 52 44 35 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H2.06a Haus 2 SO 4.OG 53 45 36 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H2.06b Haus 2 SO 5.OG 54 46 35 --- 60 45 61 49 ja 64 

IO-H2.07 Haus 2 NO 1.OG 51 43 31 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H2.07 Haus 2 NO 2.OG 53 45 31 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H2.07 Haus 2 NO 3.OG 54 46 31 --- 60 45 61 49 ja 64 

IO-H2.07 Haus 2 NO 4.OG 55 47 31 --- 60 45 61 49 ja 64 

IO-H2.08 Haus 2 NO EG 47 39 32 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H2.08 Haus 2 NO 1.OG 51 43 32 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H2.08 Haus 2 NO 2.OG 53 45 33 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H2.08 Haus 2 NO 3.OG 54 46 33 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.09 Haus 2 NW EG 44 36 37 --- 60 45 60 45 ja 63 

IO-H2.09 Haus 2 NW 1.OG 47 39 38 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.09 Haus 2 NW 2.OG 49 41 39 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.09 Haus 2 NW 3.OG 50 43 40 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.10a Haus 2 NW EG 44 36 40 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.10a Haus 2 NW 1.OG 47 39 43 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H2.10a Haus 2 NW 2.OG 49 41 44 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.10a Haus 2 NW 3.OG 51 43 45 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H2.10b Haus 2 NW 4.OG 55 47 40 --- 60 45 61 49 nein 64 

IO-H2.10b Haus 2 NW 5.OG 56 48 45 --- 60 45 62 50 nein 65 

 

Haus 3 (Haus am Park 3, H3)                 

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H3.01a Haus 3 SW EG 45 36 35 --- 60 45 60 45 ja 63 

IO-H3.01a Haus 3 SW 1.OG 46 37 37 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H3.01a Haus 3 SW 2.OG 47 38 38 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H3.01a Haus 3 SW 3.OG 49 40 39 --- 60 45 60 46 nein 63 
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IO-H3.01b Haus 3 SW 4.OG 52 42 38 --- 60 45 61 47 nein 64 

IO-H3.01b Haus 3 SW 5.OG 54 45 40 --- 60 45 61 48 nein 64 

 

23 von 140 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 992 Entwurf der schriftlichen Festsetzungen zum Offenlagebeschluss 
- Roermonder Straße / Rütscher Straße - Fassung vom 15.07.2021 

10 

 
 

Haus 3 (Haus am Park 3, H3)                 

    

Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt   

maßgeblicher 
Außenlärmpegel 

Immissionsort- 
Bezeichnung 

SW 
tags 
LA,r,t 
dB 

nachts 
LA,r,n 

dB 

tags 
LA,r,t 
dB 

nachts 
LA,r,n 

dB 

tags 
IRWA,t,MI 

dB 

nachts 
IRWA,n,MI 

dB 

tags 
LA,r,t,res 

dB 

nachts 
LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 
raum 

(ja/nein) 
LA,a,res

dB

IO-H3.02a Haus 3 SW EG 43 34 32 --- 60 45 60 45 ja 63

IO-H3.02a Haus 3 SW 1.OG 44 35 33 --- 60 45 60 45 ja 63

IO-H3.02a Haus 3 SW 2.OG 45 36 34 --- 60 45 60 45 ja 63

IO-H3.02a Haus 3 SW 3.OG 47 38 34 --- 60 45 60 46 ja 63

IO-H3.02b Haus 3 SW 4.OG 51 42 33 --- 60 45 61 47 ja 64

IO-H3.02b Haus 3 SW 5.OG 53 44 39 --- 60 45 61 48 nein 64

IO-H3.03a Haus 3 SW EG 45 36 34 --- 60 45 60 45 nein 63

IO-H3.03a Haus 3 SW 1.OG 46 37 36 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.03a Haus 3 SW 2.OG 47 38 36 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.03a Haus 3 SW 3.OG 49 39 37 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.04a Haus 3 SO EG 47 39 30 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.04a Haus 3 SO 1.OG 49 41 30 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.04a Haus 3 SO 2.OG 50 42 30 --- 60 45 60 47 nein 63

IO-H3.04a Haus 3 SO 3.OG 51 43 30 --- 60 45 61 47 nein 64

IO-H3.04b Haus 3 SO 4.OG 50 42 29 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H3.04b Haus 3 SO 5.OG 53 45 31 --- 60 45 61 48 nein 64

IO-H3.05 Haus 3 SO EG 47 39 31 --- 60 45 60 46 ja 63

IO-H3.05 Haus 3 SO 1.OG 49 42 31 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H3.05 Haus 3 SO 2.OG 51 43 31 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H3.05 Haus 3 SO 3.OG 51 44 31 --- 60 45 61 47 ja 64

IO-H3.06 Haus 3 NO EG 50 42 30 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H3.06 Haus 3 NO 1.OG 53 45 30 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.06 Haus 3 NO 2.OG 54 46 30 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H3.06 Haus 3 NO 3.OG 55 47 31 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H3.07 Haus 3 NO 1.OG 52 44 30 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.07 Haus 3 NO 2.OG 53 46 31 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.07 Haus 3 NO 3.OG 54 47 32 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H3.07 Haus 3 NO 4.OG 54 47 32 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H3.08a Haus 3 NW EG 47 39 34 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.08a Haus 3 NW 1.OG 50 42 35 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H3.08a Haus 3 NW 2.OG 52 44 36 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.08a Haus 3 NW 3.OG 53 45 37 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.08a Haus 3 NW 4.OG 54 46 37 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.08b Haus 3 NW 5.OG 55 47 35 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H3.09a Haus 3 NW EG 46 38 35 --- 60 45 60 46 ja 63

IO-H3.09a Haus 3 NW 1.OG 50 42 35 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H3.09a Haus 3 NW 2.OG 51 43 36 --- 60 45 61 47 ja 64

IO-H3.09a Haus 3 NW 3.OG 52 44 38 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.09a Haus 3 NW 4.OG 53 45 38 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.09b Haus 3 NW 5.OG 54 46 37 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H3.10a Haus 3 NW EG 46 38 35 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.10a Haus 3 NW 1.OG 49 40 37 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H3.10a Haus 3 NW 2.OG 51 42 38 --- 60 45 60 47 nein 63

IO-H3.10a Haus 3 NW 3.OG 52 43 39 --- 60 45 61 47 nein 64

IO-H3.10a Haus 3 NW 4.OG 54 45 40 --- 60 45 61 48 nein 64

IO-H3.10b Haus 3 NW 5.OG 55 46 39 --- 60 45 61 48 nein 64
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Haus 4 (Haus am Park 4, H4)                 

    

Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 
Bezeichnung 

SW 
tags 
LA,r,t 
dB 

nachts 
LA,r,n 

dB 

tags 
LA,r,t 
dB 

nachts 
LA,r,n 

dB 

tags 
IRWA,t,MI 

dB 

nachts 
IRWA,n,MI 

dB 

tags 
LA,r,t,res 

dB 

nachts 
LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 
raum 

(ja/nein) 
LA,a,res

dB

IO-H4.01 Haus 4 SW EG 50 41 33 --- 60 45 60 46 nein 63

IO-H4.01 Haus 4 SW 1.OG 52 42 34 --- 60 45 61 47 nein 64

IO-H4.01 Haus 4 SW 2.OG 53 43 34 --- 60 45 61 47 nein 64

IO-H4.01 Haus 4 SW 3.OG 53 44 35 --- 60 45 61 47 nein 64

IO-H4.02a Haus 4 SW EG 54 44 26 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H4.02a Haus 4 SW 1.OG 55 46 27 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H4.02a Haus 4 SW 2.OG 56 46 27 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.02a Haus 4 SW 3.OG 56 47 29 --- 60 45 62 49 ja 65

IO-H4.02b Haus 4 SW 4.OG 57 47 32 --- 60 45 62 49 ja 65

IO-H4.02b Haus 4 SW 5.OG 57 48 34 --- 60 45 62 50 nein 65

IO-H4.03a Haus 4 SW EG 58 48 31 --- 60 45 62 50 ja 65

IO-H4.03a Haus 4 SW 1.OG 60 49 32 --- 60 45 63 50 nein 66

IO-H4.03a Haus 4 SW 2.OG 60 49 33 --- 60 45 63 51 nein 66

IO-H4.03a Haus 4 SW 3.OG 60 49 33 --- 60 45 63 51 nein 66

IO-H4.03b Haus 4 SW 4.OG 59 49 28 --- 60 45 62 50 nein 65

IO-H4.03b Haus 4 SW 5.OG 59 49 33 --- 60 45 62 51 nein 65

IO-H4.04a Haus 4 SO EG 57 47 26 --- 60 45 62 49 nein 65

IO-H4.04a Haus 4 SO 1.OG 58 49 25 --- 60 45 62 50 nein 65

IO-H4.04a Haus 4 SO 2.OG 59 50 25 --- 60 45 63 51 nein 66

IO-H4.04a Haus 4 SO 3.OG 59 50 25 --- 60 45 63 51 nein 66

IO-H4.04a Haus 4 SO 4.OG 59 50 25 --- 60 45 63 51 nein 66

IO-H4.04b Haus 4 SO 5.OG 59 50 26 --- 60 45 63 51 nein 66

IO-H4.05a Haus 4 SO EG 55 46 26 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.05a Haus 4 SO 1.OG 57 47 25 --- 60 45 62 49 ja 65

IO-H4.05a Haus 4 SO 2.OG 58 49 25 --- 60 45 62 50 ja 65

IO-H4.05a Haus 4 SO 3.OG 59 49 25 --- 60 45 62 51 ja 65

IO-H4.05a Haus 4 SO 4.OG 58 49 25 --- 60 45 62 51 ja 65

IO-H4.05b Haus 4 SO 5.OG 55 46 26 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.06a Haus 4 SO EG 55 46 26 --- 60 45 61 48 nein 64

IO-H4.06a Haus 4 SO 1.OG 56 47 25 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.06a Haus 4 SO 2.OG 54 46 25 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H4.06a Haus 4 SO 3.OG 56 47 25 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.06a Haus 4 SO 4.OG 58 49 25 --- 60 45 62 50 ja 65

IO-H4.06b Haus 4 SO 5.OG 56 47 26 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.07 Haus 4 NO 1.OG 54 46 26 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H4.07 Haus 4 NO 2.OG 55 47 26 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.07 Haus 4 NO 3.OG 55 48 26 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.07 Haus 4 NO 4.OG 56 48 27 --- 60 45 61 50 ja 64

IO-H4.08 Haus 4 NO EG 50 42 28 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H4.08 Haus 4 NO 1.OG 53 45 28 --- 60 45 61 48 ja 64

IO-H4.08 Haus 4 NO 2.OG 54 46 28 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.08 Haus 4 NO 3.OG 55 47 28 --- 60 45 61 49 ja 64

IO-H4.09 Haus 4 NW EG 47 39 30 --- 60 45 60 46 ja 63

IO-H4.09 Haus 4 NW 1.OG 49 42 30 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H4.09 Haus 4 NW 2.OG 51 43 30 --- 60 45 60 47 ja 63

IO-H4.09 Haus 4 NW 3.OG 52 44 30 --- 60 45 61 47 ja 64
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Haus 4 (Haus am Park 4, H4)                 

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H4.10a Haus 4 NW EG 46 38 30 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H4.10a Haus 4 NW 1.OG 48 40 31 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H4.10a Haus 4 NW 2.OG 49 41 31 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H4.10a Haus 4 NW 3.OG 50 42 32 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H4.10b Haus 4 NW 4.OG 51 43 31 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H4.10b Haus 4 NW 5.OG 54 45 33 --- 60 45 61 48 nein 64 

 
 
 

Haus 5 (Vorderhaus, H5)                 

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H5.1 Vorderhaus EG 74 63 37 13 60 45 74 63 ja 77 

IO-H5.1 Vorderhaus 1.OG 73 63 38 13 60 45 73 63 nein 76 

IO-H5.1 Vorderhaus 2.OG 73 62 38 12 60 45 73 62 ja 76 

IO-H5.1 Vorderhaus 3.OG 72 61 38 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H5.1 Vorderhaus 4.OG 71 61 38 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H5.1 Vorderhaus 5.OG 71 60 38 10 60 45 71 60 ja 74 

IO-H5.2a Vorderhaus EG 74 63 33 13 60 45 74 63 nein 77 

IO-H5.2a Vorderhaus 1.OG 73 63 33 13 60 45 73 63 ja 76 

IO-H5.2a Vorderhaus 2.OG 73 62 33 12 60 45 73 62 ja 76 

IO-H5.2a Vorderhaus 3.OG 72 61 33 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H5.2a Vorderhaus 4.OG 71 61 33 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H5.2a Vorderhaus 5.OG 71 60 32 10 60 45 71 60 ja 74 

IO-H5.2b Vorderhaus 6.OG 68 58 29 8 60 45 69 58 ja 72 

IO-H5.3a Vorderhaus EG 47 37 32 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.3a Vorderhaus 1.OG 47 38 33 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.3a Vorderhaus 2.OG 49 39 34 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.3a Vorderhaus 3.OG 49 40 35 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.3a Vorderhaus 4.OG 50 41 35 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.3a Vorderhaus 5.OG 51 42 36 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H5.3b Vorderhaus 6.OG 53 44 36 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H5.4 Vorderhaus EG 43 33 36 --- 60 45 60 45 ja 63 

IO-H5.4 Vorderhaus 1.OG 44 34 36 --- 60 45 60 45 ja 63 

IO-H5.4 Vorderhaus 2.OG 45 36 36 --- 60 45 60 45 ja 63 

IO-H5.4 Vorderhaus 3.OG 47 38 37 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.4 Vorderhaus 4.OG 50 40 37 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H5.4 Vorderhaus 5.OG 52 42 40 --- 60 45 61 47 ja 64 
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Haus 6 (Vorderhaus, H6)                 

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H6.1 Vorderhaus EG 74 63 36 13 60 45 74 63 nein 77 

IO-H6.1 Vorderhaus 1.OG 73 63 35 13 60 45 73 63 ja 76 

IO-H6.1 Vorderhaus 2.OG 73 62 35 12 60 45 73 62 ja 76 

IO-H6.1 Vorderhaus 3.OG 72 61 36 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H6.1 Vorderhaus 4.OG 71 61 36 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H6.1 Vorderhaus 5.OG 71 60 36 10 60 45 71 60 ja 74 

IO-H6.2 Vorderhaus EG 74 63 36 13 60 45 74 63 nein 77 

IO-H6.2 Vorderhaus 1.OG 73 63 36 13 60 45 73 63 ja 76 

IO-H6.2 Vorderhaus 2.OG 73 62 36 12 60 45 73 62 ja 76 

IO-H6.2 Vorderhaus 3.OG 72 61 36 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H6.2 Vorderhaus 4.OG 72 61 36 11 60 45 72 61 ja 75 

IO-H6.2 Vorderhaus 5.OG 71 60 37 10 60 45 71 61 ja 74 

IO-H6.3 Vorderhaus EG 67 56 28 6 60 45 68 57 nein 71 

IO-H6.3 Vorderhaus 1.OG 67 57 28 7 60 45 68 57 ja 71 

IO-H6.3 Vorderhaus 2.OG 67 57 28 7 60 45 68 57 ja 71 

IO-H6.3 Vorderhaus 3.OG 67 56 28 6 60 45 68 56 ja 71 

IO-H6.3 Vorderhaus 4.OG 66 56 28 6 60 45 67 56 ja 70 

IO-H6.3 Vorderhaus 5.OG 66 55 28 5 60 45 67 56 ja 70 

IO-H6.4 Vorderhaus EG 50 40 29 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H6.4 Vorderhaus 1.OG 51 41 30 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H6.4 Vorderhaus 2.OG 52 42 32 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H6.4 Vorderhaus 3.OG 53 43 32 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H6.4 Vorderhaus 4.OG 54 44 33 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H6.4 Vorderhaus 5.OG 55 45 33 --- 60 45 61 48 ja 64 

IO-H6.5 Vorderhaus EG 48 38 30 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H6.5 Vorderhaus 1.OG 49 39 31 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H6.5 Vorderhaus 2.OG 49 40 33 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H6.5 Vorderhaus 3.OG 50 41 33 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H6.5 Vorderhaus 4.OG 51 42 34 --- 60 45 61 47 ja 64 

IO-H6.5 Vorderhaus 5.OG 52 43 34 --- 60 45 61 47 ja 64 
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Haus 7 - 12 (Stadthäuser EFH, H7 - H12)             

    
Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

Beurteilungspegel 
Gewerbe 

Immissionsrichtwert 
Gewerbe 

Beurteilungspegel 
gesamt 

  
maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Immissionsort- 

Bezeichnung 
SW 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

LA,r,t 

dB 

nachts 

LA,r,n 

dB 

tags 

IRWA,t,MI 

dB 

nachts 

IRWA,n,MI 

dB 

tags 

LA,r,t,res 

dB 

nachts 

LA,r,n,res 

dB 

Schlaf- 

raum 

(ja/nein) 

 

LA,a,res 

dB 

IO-H7.1a Stadthaus EFH EG 45 37 41 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H7.1a Stadthaus EFH 1.OG 48 40 44 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H7.1b Stadthaus EFH 2.OG 49 42 48 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H7.2 Stadthaus EFH EG 45 37 34 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H7.2 Stadthaus EFH 1.OG 50 42 35 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H7.2 Stadthaus EFH 2.OG 52 45 35 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H8.1a Stadthaus EFH EG 44 36 42 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H8.1a Stadthaus EFH 1.OG 48 40 44 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H8.1b Stadthaus EFH 2.OG 49 42 48 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H8.2 Stadthaus EFH EG 45 37 33 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H8.2 Stadthaus EFH 1.OG 50 42 34 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H8.2 Stadthaus EFH 2.OG 52 45 35 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H9.1a Stadthaus EFH EG 44 36 44 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H9.1a Stadthaus EFH 1.OG 48 40 46 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H9.1b Stadthaus EFH 2.OG 49 42 50 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H9.2 Stadthaus EFH EG 45 37 34 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H9.2 Stadthaus EFH 1.OG 50 42 34 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H9.2 Stadthaus EFH 2.OG 52 45 35 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H10.1a Stadthaus EFH EG 46 38 44 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H10.1a Stadthaus EFH 1.OG 48 41 47 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H10.1b Stadthaus EFH 2.OG 50 42 49 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H10.2 Stadthaus EFH EG 44 37 34 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H10.2 Stadthaus EFH 1.OG 50 42 35 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H10.2 Stadthaus EFH 2.OG 52 45 36 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H11.1a Stadthaus EFH EG 46 39 44 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H11.1a Stadthaus EFH 1.OG 49 41 46 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H11.1b Stadthaus EFH 2.OG 50 42 50 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H11.2 Stadthaus EFH EG 44 37 35 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H11.2 Stadthaus EFH 1.OG 50 42 35 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H11.2 Stadthaus EFH 2.OG 52 45 36 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H12.1a Stadthaus EFH EG 47 39 44 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H12.1a Stadthaus EFH 1.OG 49 41 47 --- 60 45 60 46 ja 63 

IO-H12.1b Stadthaus EFH 2.OG 50 42 52 --- 60 45 60 47 nein 63 

IO-H12.2 Stadthaus EFH EG 44 37 41 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H12.2 Stadthaus EFH 1.OG 50 43 43 --- 60 45 60 47 ja 63 

IO-H12.2 Stadthaus EFH 2.OG 52 45 43 --- 60 45 61 48 nein 64 

IO-H12.3 Stadthaus EFH EG 44 36 51 --- 60 45 60 46 nein 63 

IO-H12.3 Stadthaus EFH 1.OG 49 41 53 --- 60 45 60 47 ja 63 
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Lageplanskizze des Plangebietes 

In der folgenden Skizze ist die Lage des Plangebietes zwischen Roermonder Straße und Rütscher 

Straße und die Lage der geplanten Gebäude H1 bis H12 mit den untersuchten Immissionsorten dar-

gestellt. 

 
 

Gebäude: 
H1 –  Haus am Park 1 
H2 –  Haus am Park 2 
H3 –  Haus am Park 3 
H4 –  Haus am Park 4 
H5 –  Haus 5  

Vorderhaus 
H6 –  Haus 6  

Vorderhaus 
H7 –  Stadthaus EFH 
H8 –  Stadthaus EFH 
H9 –  Stadthaus EFH 
H10 –  Stadthaus EFH 
H11 –  Stadthaus EFH 
H12 –  Stadthaus EFH 
 
Bei Gebäuden mit Staf-
felgeschossen wurde für 
die Staffelgeschosse je-
weils ein separater Im-
missionsort berücksichtigt 
und mit „b“ gekennzeich-
net.  
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Anlage 2 – Isophonenlärmkarten 
 
A 2.1 Rasterlärmkarte Straßenverkehrslärm nachts (22 – 6 Uhr, Variante 1.1) 

Die farbige Rasterlärmkarte zeigt die Verteilung des Beurteilungspegels LA,r,n in 4 m Höhe im Plange-
biet für den Nachtzeitraum (22 – 6 Uhr) aufgrund des Straßenverkehrs.  

 

LA,r,n / h = 4 m 
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A 2.2 Rasterlärmkarte Straßenverkehrslärm nachts (22 – 6 Uhr) mit Vorderhaus (Variante 1.2) 

Die farbige Rasterlärmkarte zeigt die Verteilung des Beurteilungspegels LA,r,n in 4 m Höhe im Plange-
biet für den Nachtzeitraum (22 – 6 Uhr) aufgrund des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung des 
Vorderhauses (H5 + H6).  

LA,r,t / h = 4 m  
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Anlage 3 – Schallimmissionsgutachten (Auszug S. 1 - 23) 
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1. Städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

 
1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt nordwestlich des Stadtkerns der Stadt Aachen an der Roermonder Straße unmittelbar gegenüber der 
Kühlwetterstraße und der Agentur für Arbeit. Es umfasst einen Bauabschnitt direkt an der Roermonder Straße und einen 
größeren Bereich im rückwärtigen Bereich der nördlich angrenzenden Straßenrandbebauung. Im nordöstlichen rückwärtigen 
Bereich grenzt das Plangebiet an die Parkanlage an der Rütscher Straße. An der südöstlichen Grenze des Plangebiets 
verläuft ein Fußweg, der die Roermonder Straße mit der Rütscher Straße verbindet. Die Plangebietsgröße beträgt 
insgesamt ca. 6.360 m². 
 
Das Plangebiet ist heute mit einem Gewerbebetrieb (Autohaus), bestehend aus einem von der Straße zurückgesetzten 
Ausstellungsgebäude und mehreren Werkstattgebäuden und Lagerhallen im rückwärtigen Bereich und einem 
Wohngebäude direkt an der Roermonder Straße bebaut (Flurstücke 1203 + 1979, Flur 70, Gemarkung Aachen). Die 
Gebäudestruktur ist durch eine stetige Erweiterung von den frühen 1960er Jahren an bis in die 1980er Jahre entstanden. 
Die Auslagerung des Autohauses ist zwischenzeitlich vollzogen worden. 
Die Flächen sind heute nahezu auch durch die vorhandene Tiefgarage komplett versiegelt und das Grundstück ist zu ca. 
70 % überbaut. Die Gebäude sind mit Ausnahme eines Garagengebäudes unterkellert. 
Ergänzend zu den Flächen des Autohauses ist das in den 1920er Jahren entstandene 3-geschossige Wohngebäude 
Roermonder Straße 76 (Flurstücke 436 + 439, Flur 70, Gemarkung Aachen) Bestandteil des Plangebietes. Des Weiteren 
wird der oben erwähnte Fußweg, der sogenannte Bunkerweg, entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze in das 
Plangebiet einbezogen.  
 
Die dem Plangebiet vorgelagerte Roermonder Straße führt vom historischen Ponttor des früheren zweiten Stadtmauerrings 
in den Stadtteil Laurensberg und bindet außerdem an den Außenring der Stadt Aachen an. Durch die direkte Anbindung 
sowohl an den Innenstadt- als an den Außenring und darüber an die Autobahn A4 ist das Gebiet sehr gut überörtlich 
angebunden. Die Altstadt sowie der RWTH Campus Innenstadt und der zukünftige Campus West sind fußläufig in wenigen 
Minuten zu erreichen. Die Bushaltestelle „Bendplatz“ für Busverbindungen nach Richterich und zum Bushof Aachen liegt 
unmittelbar vor dem Plangebiet bzw. auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Bahnhof Aachen-West ist südwestlich 
in ca. 500 m Entfernung fußläufig zu erreichen. 
 
Im Nord-Osten grenzt das Plangebiet unmittelbar an den Park an der Rütscher Straße mit einem ca. 1.000 m² großen 
Spielplatz an. Die Traufkanten der Bäume überlappen teilweise das Plangebiet. Die begrünte Böschung innerhalb des Parks 
bildet eine ‚Rückwand‘ für das Gebiet. Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet steht im Park eine eingeschossige nicht 
mehr genutzte Notunterkunft aus der Nachkriegszeit. Dieses Gebäude wird zeitnah abgerissen. Das Plangebiet liegt in 
300 m Entfernung zum Kurgebiet Lousberg. 
Die auf der nordöstlichen Straßenseite der Roermonder Straße weitestgehend geschlossene 4- bis 6-geschossige 
Wohnbebauung wird heute durch die großflächige gewerbliche Nutzung des Plangebietes unterbrochen. Auf den 
angrenzenden Grundstücken befinden sich im rückwärtigen Bereich der Straßenrandbebauung Gewerbe- und 
Büronutzungen sowie Nebengebäude. Die gegenüberliegende Straßenseite der Roermonder Straße ist geprägt durch den 
von der Straße abgerückten Gebäudekomplex der Agentur für Arbeit Aachen-Düren. 
Der Lärmeintrag der Fläche wird einerseits durch das Verkehrsaufkommen auf der Roermonder Straße und andererseits 
durch den südwestlich des Gebäudes der Agentur für Arbeit gelegenen Bendplatz verursacht. Im Bereich der dem 
Plangebiet vorgelagerten Bebauung an der Roermonder Straße befinden sich außerdem drei Gewerbebetriebe. 
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1.2 Regionalplan 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen 2003, Stand 2020 stellt das Plangebiet als 
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. 
 
1.3 Masterplan Aachen*2030 

Der Masterplan Aachen*2030 zeigt mögliche Perspektiven und Impulse für die räumliche Entwicklung der Stadt Aachen auf. 
Er erfüllt die Funktion eines strategischen Instrumentes und bietet einen Rahmen für die künftige Entwicklung. 
Für das Handlungsfeld ‚Wohnen‘ wird die Notwendigkeit gesehen, das Wohnraumangebot insbesondere für Studierende zu 
entwickeln und zu erneuern. Bezüglich des Handlungsfeldes ‚Stadt-Bau-Kultur‘ sollte durch die Förderung neuer 
Nutzungsmischungen und dem Entgegenwirken von möglichen Entflechtungen Aachen als ‚kompakte und gemischte Stadt‘ 
bestehen bzw. entwickelt werden.  
Des Weiteren sollte es Ziel sein, einen attraktiven Entreebereich bzw. eine städtebaulich attraktive Verbindung in Richtung 
Lousberg zu schaffen. 
 
1.4 Flächennutzungsplan 

Der mittlerweile beschlossene Flächennutzungsplan Aachen*2030 stellt das Plangebiet als ‚Gemischte Bauflächen‘ dar. 
Zusätzlich wird als Hinweis ergänzt, dass der Geltungsbereich innerhalb der Abgrenzung des Schutzbereichs Stadtklima 
liegt. Somit besteht hier ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. 
 
Die Darstellungen im Flächennutzungsplan stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 
 
1.5 Rechtskräftige Bebauungspläne 

In unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Geltungsbereiches befinden sich südwestlich der Roermonder Straße die 
rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 721 - Kühlwetterstraße / Arbeitsamt - und Nr. 619 - Brüggemannstraße / Paul-Röntgen-
Straße -. 
 
1.6 Planverfahren 

Das Bebauungsplanverfahren soll aufgrund der innerstädtischen Lage des Geltungsbereiches und der 
Wiedernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt 
werden. Da die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO aufgrund der geringen Größe des Bebauungsplanes 
deutlich unterhalb der Obergrenze gemäß § 13a BauGB von maximal 20.000 m² liegt, entfallen eine formale Umweltprüfung 
und der Umweltbericht. Anhaltspunkte für eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) liegen nicht vor. 
Im beschleunigten Verfahren müssen Eingriffe in den Naturhaushalt, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, nicht ausgeglichen werden. Pauschal geht der Gesetzgeber davon aus, dass hier die Eingriffe bereits vor 
dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bzw. im vorliegenden Fall vor Errichtung des Autohauses erfolgt sind. 
Somit entfällt die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen. Gleichwohl werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
alle umweltrelevanten Belange untersucht. 
 
 
2. Anlass der Planung 

Nach dem Ende der gewerblichen Nutzung soll das heute mindergenutzte Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Aachener 
Innenstadt einer neuen Nutzung zugeführt werden. Durch die Investitionsbereitschaft eines Vorhabenträgers besteht die 
Möglichkeit, hier eine geordnete städtebauliche Entwicklung einzuleiten.  
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3. Ziel und Zweck der Planung 

 
3.1 Allgemeine Ziele 

Entsprechend den Zielen des BauGB und des Landes NRW bezüglich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist 
die Stadt Aachen bestrebt, vorrangig Flächen innerhalb des bebauten Zusammenhangs zu Wohnbauflächen zu entwickeln. 
Damit soll auch mittelfristig die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur sichergestellt werden. 
 
Im Dezember 2010 hat der Rat der Stadt Aachen auf der Grundlage einer Wohnraumbedarfsprognose des Instituts 
„Quaestio“ das Aachener Handlungskonzepts Wohnen verabschiedet. Der Betrachtungszeitraum der 2018 vorgenommenen 
Aktualisierung reicht bis zum Jahr 2034.  
 
Das politisch beschlossene Szenario der Wohnraumbedarfsprognose geht davon aus, dass die Entwicklung im Zeitraum 
2013-2016 sich auch in den Folgejahren fortsetzt. Demnach werden auch die wirtschaftlich positivere Entwicklung der 
vergangenen Jahre und deren Auswirkungen auf die Wanderungsbewegungen fortgeschrieben. Zu nennen ist hier 
insbesondere ein steigendes Wirtschaftswachstum durch die Campusentwicklung der RWTH Aachen. In der Folge ist zu 
erwarten, dass insbesondere Hochschulabsolventen und Jungakademiker neue Perspektiven für ein Leben in Aachen nach 
dem Studium erhalten und gegebenenfalls länger in der Stadt verbleiben. Durch eine dementsprechend verminderte 
Abwanderung und den zu erwartenden Zuzug neuer Arbeitskräfte aus anderen Teilen Deutschlands und darüber hinaus, 
geht das Gutachten von einer zusätzlichen Wohnungsnachfrage aus, der durch Schaffung eines entsprechenden 
Wohnraumangebots begegnet werden soll.  
 
Wenn das zur Befriedigung der Nachfrage erforderliche Bauvolumen nicht auf dem Gebiet der Stadt Aachen realisiert 
werden kann, wird in noch stärkerem Maße als bereits jetzt eine den Interessen der Stadt Aachen widersprechende 
Abwanderung in das Umland mit entsprechenden Konsequenzen für die soziale und technische Infrastruktur erfolgen. Die 
Schaffung eines ausreichenden und attraktiven Wohnraumangebots ist erforderlich, um den größtmöglichen Anteil an 
Wohnungssuchenden nicht nur an den Wirtschaftsstandort, sondern auch dauerhaft an den Wohnstandort Aachen zu 
binden und durch ein bedarfsorientiertes Wohnungsangebot die Attraktivität der Stadt Aachen als Wohn- und 
Arbeitsstandort und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Aachen zu erhöhen. 
 
Dem Gutachten zufolge müssen bis zum Jahr 2035 zur Bedarfsdeckung ca. 10.630 Wohneinheiten neu errichtet werden. 
Ca. 75 % der Wohnungen sind in Mehrfamilienhäusern vorzusehen. Das mehrjährige Wohnraumförderungsprogramm 2018 
- 2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW bestätigt die vorgenannte 
Wohnraumbedarfsprognose und konstatiert für die Stadt Aachen für die Bedarfsstufen Mietwohnraumförderung und 
selbstgenutztes Wohneigentum jeweils einen hohen Bedarf. 
 
3.2 Städtebauliches Konzept 

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Wohnquartiers für unterschiedliche Nutzergruppen mit einem 30%-igen Anteil 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau. Es soll ein attraktiver städtischer Bereich entstehen, der durch seine architektonische 
Qualität eine große Bandbreite von Zielgruppen anspricht, die moderne Wohnformen in Aachen suchen. Die Wohneinheiten 
sind im Geschosswohnungsbau sowie in kleinem Umfang in einer Hausgruppe vorgesehen. In den an der Roermonder 
Straße geplanten Gebäuden ist studentisches und gefördertes Wohnen vorgesehen. Die Gebäude werden dabei so 
entwickelt, dass sie sich harmonisch in die Höhensituation der umgebenden Bestandsbebauung einfügen. Mit der 
zukünftigen rückwärtigen Bebauung sollen Sichtbezüge auf die nordöstlich angrenzende Grünanlage soweit wie möglich 
gewahrt und die hinreichende Durchlüftung gewährleistet werden.  
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Mit dem städtebaulichen Konzept wird die - bisher durch einen deutlichen Rücksprung unterbrochene - 
Straßenrandbebauung an der Roermonder Straße geschlossen. Das Konzept bietet so die Möglichkeit, im gegenwärtig 
durch Gewerbehallen geprägten rückwärtigen Bereich eine ruhige Wohnbebauung zu entwickeln. Die 
Straßenrandbebauung bindet an das nordwestlich angrenzende Bestandsgebäude an und lässt zum südöstlichen Gebäude, 
bzw. dem angrenzenden Fußweg, eine Zufahrtsbreite Abstand. Das vorgelagerte Gebäude dient so als Schallschutz und 
ermöglicht einen qualitätvollen rückwärtigen Bereich. Dort werden vier Mehrfamilienhäuser (‚Häuser am Park‘) sowie eine 
Hausgruppe vorgesehen. 
Für die Straßenrandbebauung ist, in Anlehnung an die angrenzenden Gebäude, eine VI-Geschossigkeit geplant, die 
punktuell im westlichen Teilbereich durch einen zurückspringenden Dachaufbau überhöht wird. Die vier Häuser am Park 
sollen jeweils mit vier Geschossen sowie zwei zusätzlichen Staffelgeschossen, die zweiseitig zurückspringen, ausgebildet 
werden. Für die Hausgruppe sind drei Vollgeschosse inklusive einem zurückgesetzten Staffelgeschoss vorgesehen. Durch 
die Gestaltung der Gebäude als kompakte Baukörper wird der Heizwärmebedarf gering gehalten. Beim bautechnischen 
Standard wird eine energieeffiziente Umsetzung nach neuer BEG 55 EE (Bundesförderung für effiziente Gebäude mit der 
Effizienzhausklasse EE mit einem erneuerbaren Energienanteil von 55 %) angestrebt. 
Die Erschließung der Häuser am Park erfolgt von Südosten bzw. Nordwesten, eine Wegeverbindung besteht sowohl über 
die südwestlich der Gebäude verlaufende verkehrliche Erschließung als auch über die entlang der nordöstlichen 
Geltungsbereichsgrenze verlaufende Fuß- und Radwegverbindung. In deren Verlängerung wird die nordwestlich der Häuser 
am Park angeordnete Hausgruppe von Nord-Osten erschlossen. Neben der stufenlosen Zuwegung im Außenbereich ist 
auch über die Tiefgarage die barrierefreie Erschließung aller Geschosse der Häuser am Park mit einem entsprechend 
dimensionierten Aufzug möglich. 
Im Bereich des Vorderhauses an der Roermonder Straße sind 43 geförderte und 33 frei finanzierte Wohneinheiten, im 
Bereich der Häuser am Park sind insgesamt 60 Wohneinheiten geplant. Innerhalb der Hausgruppe sind sechs 
Einfamilienhäuser vorgesehen. 
Das Energiekonzept sieht eine Gasversorgung mit Blockheizkraftwerk vor. Das Blockheizkraftwerk ist nördlich des 
Vorderhauses innerhalb der mit der Gebäudehöhe GH1 festgesetzten überbaubaren Fläche vorgesehen. Der notwendige 
Wirkungsgrad wird von einem Energieberater im weiteren Verfahren ermittelt. 
 
3.3 Freiraumkonzept 

Um der Zielsetzung eines familienfreundlichen und kindgerechten Wohnumfeldes nachzukommen, wird das Plangebiet 
weitestgehend von Individualverkehr freigehalten und hochwertig mit Grünelementen ausgestattet. Dominierende Elemente 
sind die höhergelegten privaten Gartenbereiche der Häuser am Park, die als Gräsermeer (Pflanzung aus Ziergräsern)  
gestaltet werden. Nicht überbaute Tiefgaragenflächen werden dafür mit 60 cm Erdreich bzw. Substratschicht überdeckt und 
bis auf Zuwegungen und Terrassen begrünt. 
 
Für alle Wohneinheiten im rückwärtigen Bereich sind Terrassen oder Balkone vorgesehen, um durch den 
wohnungszugehörigen Freiraum insgesamt eine hohe Wohnqualität zu gewährleisten. Das Vorderhaus hat zur Roermonder 
Straße keine Balkone, die rückwärtigen Appartements haben im Erdgeschoss Terrassen, außerdem ist auf dem 
Blockheizkraftwerk eine Gemeinschaftsterrasse vorgesehen. Diese Fläche befindet sich oberhalb der mit GH1 festgesetzten 
überbaubaren Fläche. In den Obergeschossen sind an der straßenabgewandten Seite für den frei finanzierten nördlichen 
Gebäudeteil Balkone geplant. 
 
Durch die Einbindung und Aufwertung der bestehenden Fußwegverbindung über den im Süden des Geltungsbereichs 
verlaufenden Bunkerweg wird das Fußwegenetz gestärkt und für die Allgemeinheit aufgewertet. Die Fahrradstellplätze der 
Häuser am Park werden nordöstlich der Gebäude angeordnet und gestalterisch in das Freiraumkonzept eingebunden. 
 
Neben der Freiraumbegrünung sind auf den Gebäuden auf allen Flächen, die nicht als Dachterrassen genutzt werden, 
extensive Dachbegrünungen vorgesehen. So wird das Mikroklima verbessert und der durchgrünte Charakter gestärkt. 
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Die rückwärtige Bebauung wird derart auf dem Grundstück platziert, dass der Baumbestand auf der nordöstlich 
angrenzenden Grünfläche nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Baumbilanzplanes werden der komplette Baumbestand 
und die zu fällenden Bäume dargestellt. 
 
3.4 Erschließung 

Das Plangebiet ist über die Roermonder Straße an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Zufahrt zum 
rückwärtigen Bereich ist von der Roermonder Straße neben der bereits bestehenden Fußweganbindung vorgesehen. Die 
Einfahrt der Tiefgarage liegt unmittelbar in der Verlängerung dieser Zufahrt. Im Bereich des gegenwärtig sehr 
vernachlässigten Fußwegs zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße soll eine einladende, freundlich gestaltete 
Verbindung realisiert werden.  
Die geplante Erschließungssituation wurde aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Roermonder Straße von 
BSV-Büro für Stadt- und Verkehrsplanung, Aachen Juni 2020 begutachtet. Gemäß des Gutachtens erhöhen sich die Quell- 
und Zielverkehre im Planfall im Vergleich zum Bestand nur geringfügig. Durch den Versatz der Kühlwetterstraße zur 
geplanten Grundstückszufahrt ist eine Signalisierung der Zu- und Ausfahrt mit einer zusätzlichen Signalphase notwendig. 
Aufgrund des geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist bei einer Vollsignalisierung eine leistungsfähige Abwicklung 
der Verkehre an dem Knoten möglich. Die dafür notwendigen Kosten werden von dem Vorhabenträger übernommen mit 
einer entsprechenden Absicherung über den Durchführungsvertrag.. 
 
Innerhalb des Plangebietes ist im Bestand eine Höhendifferenz von insgesamt ca. 3,20 m, von Süden nach Norden 
aufsteigend, vorhanden. Im rückwärtigen Bereich ist eine ca. 1,40 m große Höhendifferenz zu überwinden. Die Rütscher 
Straße liegt weitere ca. 5 m höher als der rückwärtige Bereich des Geltungsbereichs, weshalb das Plangebiet von Nord-
Osten durch eine begrünte Böschung gefasst wird. Mit der geplanten Höhenlage der vier Häuser am Park wird eine 
durchgehende Tiefgarage für den kompletten privaten ruhenden Verkehr ermöglicht. Dabei werden insgesamt 65 Pkw-
Stellplätze vorgesehen. Für die Verteilung der Stellplätze wird im weiteren Verfahren ein Mobilitätskonzept erstellt, dessen 
Ergebnisse im Durchführungsvertrag verankert werden. Damit wird sichergestellt, dass eine ausreichende Anzahl von 
CarSharing-Stellplätzen, von Stellplätzen für e-Parking und für Pedelecs angeboten werden. 
Das an das Plangebiet angrenzende private Stellplatzgrundstück (Flurstück 1717) wird über eine Baulast für die 
Unterbringung der erforderlichen Stellplätze für die sechs Stadthäuser vorgesehen. Die verkehrliche Erschließung zwischen 
Vorderhaus und Stadtvillen dient neben der Erschließung dieses Flurstücks insbesondere dem Nachweis der notwendigen 
Aufstellflächen für die Feuerwehr. 
 
In den Freianlagen werden 132 Fahrradstellplätze entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze sowie im Bereich der 
Hauseingänge der Häuser am Park untergebracht. Weiter Fahrradstellplätze werden im Vorderhaus im Erdgeschoss und im 
Kellergeschoss in Fahrradräumen angeordnet. Insgesamt werden 254 Fahrradstellplätze nachgewiesen. 
 
Die Erreichbarkeit des Plangebietes durch den öffentlichen Personennahverkehr wird durch diverse Linien des Aachener 
Verkehrsverbundes gewährleistet. Die Bushaltestelle „Bendplatz“ befindet sich an der Roermonder Straße unmittelbar am 
Plangebiet. Diese wird von den Linien, die den Aachener Norden mit der Innenstadt verbinden, angefahren. Über den in ca. 
500 m Entfernung liegenden Bahnhof Aachen West besteht eine hervorragende Anbindung an das regionale und 
überregionale Schienennetz. 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, Wasser und Telekommunikation wird über die entsprechenden 
Leitungstrassen in der Roermonder Straße sichergestellt. Im Vorderhaus ist ein Blockheizkraftwerk vorgesehen. 
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3.5 Entwässerung 

Gemäß § 44 LWG (Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen) besteht die Verpflichtung, das anfallende 
Niederschlagswasser zu versickern oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten. Da das Grundstück heute bebaut ist, wurden 
die entsprechenden Flächen kapazitätsmäßig bereits in den vorhandenen Kanalleitungen der Stadt Aachen hinreichend 
berücksichtigt. Gegenüber dem heutigen Versiegelungsgrad von ca. 98,7 % ist durch die Neubebauung eine Reduzierung 
um ca. 17,3 % anzunehmen. Daher kann das Niederschlagswasser zusammen mit den Schmutzwässern in den 
Mischwasserkanal der Roermonder Straße ohne Probleme eingeleitet werden. 
 
3.6 Belange der Kinder und Jugendlichen 

 
3.6.1 Grundsätzliche Anforderungen 

Die Bauflächen innerhalb des Plangebietes werden als ‚Fläche für Wohnen‘ (W) festgesetzt. Damit wird dem Ziel der 
Förderung des innerstädtischen Wohnens Rechnung getragen. Es ist ein breit gefächerter Wohnungsmix geplant, der auch 
auf den Zuzug von Familien ausgerichtet ist. 
 
Gemäß den Kriterien für einen kinder- und familienfreundlichen Städtebau sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
pro Kind 10 m² öffentliche Kinderspielfläche vorzusehen. Pro Wohnung wird pauschal von zwei Kindern ausgegangen. Es 
werden bei der Berechnung jedoch nur die Wohnungen berücksichtigt, die größer als 50 m² und somit für den dauernden 
Aufenthalt von Kindern geeignet sind. Die geforderte Spielplatzgröße kann reduziert werden, wenn in der Nachbarschaft 
bereits Spielmöglichkeiten bestehen.  
Da unmittelbar nördlich innerhalb des Grünzugs an der Rütscher Straße ein ca. 1.000 m² großer Spielplatz angrenzt, kann 
die Reduktion in Anspruch genommen werden. Es sind insgesamt 142 Wohneinheiten zu berücksichtigen. Von diesen 
Wohnungen sind 93 Wohnungen kleine Appartements unter 47 m² und somit für den dauernden Aufenthalt von Kindern 
ungeeignet. Für die verbleibenden 46 Wohnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung einer Reduktion von 50 % 
momentan ein Spielplatzbedarf von ca. 460 m². 
Aufgrund der nicht zu Verfügung stehenden Grundstücksfläche und des unmittelbar angrenzenden Spielplatzes soll der 
durch das Bauvorhaben ausgelöste zusätzliche Bedarf finanziell abgelöst werden. Die im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Spielfläche für Kleinkinder soll innerhalb des Plangebietes umgesetzt 
werden. 
 
Weitere Spielmöglichkeiten befinden sich in ca. 370 m Entfernung im Bereich der südlich gelegenen Kruppstraße und in 550 
m Entfernung im Bereich des südöstlich gelegenen Veltmanplatzes. 
 
Sämtliche Wohneinheiten erhalten so weit möglich Terrassen, Loggien, Balkone oder Dachterrassen, davon ausgenommen 
sind die für den dauernden Aufenthalt von Kindern aufgrund ihrer Größe ungeeigneten Appartements im Vorderhaus. 
 
Die weitestgehende Verkehrsfreiheit des zukünftigen Wohnquartiers, die unmittelbare Nachbarschaft zu einem Spielplatz 
und dem Lousberg sowie die günstige Lage zum Stadtzentrum und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen in 
besonderem Maße zu einem familiengerechten Umfeld bei. 
 
3.6.2 Förderung der Sicherheit und des sozialen Zusammenlebens 

Die Schaffung eines Innenbereichs, der frei von Autoverkehr ausgebildet wird, fördert die Sicherheit und das soziale 
Zusammenleben. Der angrenzende Spielplatz kann fußläufig ohne Querung von Straßenverkehrsflächen erreicht werden.  
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3.6.3 Förderung der eigenständigen Mobilität 

Die Grundschule am Lousberg liegt in 750 m Entfernung, die Grundschule Auf der Hörn in 1.200 m, die Grundschulen am 
Fischmarkt und Annastraße in ca. 1.300 m Entfernung Luftlinie. In einer Entfernung von 700 m befindet sich das 
Mädchengymnasium St. Ursula, in ca. 950 m Entfernung das Kaiser-Karls-Gymnasium und in 1.000 m Entfernung die 
4. Aachener Gesamtschule. 
Die Bushaltestelle „Bendplatz“ befindet sich an der Roermonder Straße unmittelbar am Plangebiet. Diese wird von den 
Linien, die den Aachener Norden mit der Innenstadt verbinden, angefahren. Über den in ca. 500 m Entfernung liegenden 
Bahnhof Aachen West besteht eine hervorragende Anbindung an das regionale und überregionale Schienennetz. 
 
3.6.4 Erlebnisvielfalt im Gebiet 

Die Lage des Plangebietes bildet im rückwärtigen Bereich bereits den Übergang zum nördlich angrenzenden 
Lousbergviertel, das ein Wohnquartier mit aufgelockerter Struktur darstellt. Die direkt angrenzende Grünanlage ist ein erster 
Auftakt zu den hochwertigen Grünbereichen am Lousberg. Diese Naherholungsbereiche sind sehr gut fußläufig erreichbar. 
 
3.7 Klimaschutz und Klimaanpassung 

 
3.7.1 Stadtklimatische Aspekte 

Das Plangebiet liegt laut Gesamtstädtischem Klimagutachten Aachen, Aachen Juni 2001, im Bereich des Klimabiotops 
Innenstadtklima. Im hochverdichteten Innenstadtbereich bilden sich sehr starke Wärmeinseln. Der verringerte Luftaustausch 
führt zu bioklimatischen und lufthygienischen Belastungen. Gemäß Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes befindet 
sich das Plangebiet aufgrund der derzeitigen und zukünftigen klimatischen / lufthygienischen Betroffenheit im Aachener 
Talkessel im dort dargestellten Schutzbereich ‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel. 
 
Innerhalb des Aachener Talkessels werden die stadtklimatischen Effekte durch die Kessellage weiter verstärkt, denn hier ist 
die Luftzirkulation erschwert. Dadurch werden Abkühlung und Frischluftversorgung insbesondere bei ruhigen Wetterlagen 
weiter eingeschränkt. Extrem sind diese Effekte insbesondere bei Inversionswetterlagen, wenn sich die unteren 
Luftschichten stabilisieren und sich Emissionen aus Industrie, Hausbrand und Verkehr darin immer weiter anreichern. 
Gemäß der Begründung zum Flächennutzungsplan Aachen 2030 sind neben dem zu erwartenden Temperaturanstieg im 
Rahmen des Klimawandels auch klimatische und lufthygienische Effekte von baulichen, siedlungsstrukturellen und 
verkehrlichen Entwicklungen in der Stadt relevant wie durch Nachverdichtungsprozesse bestehender Stadtquartiere. Die 
stadtklimatischen Belastungen lassen sich durch Maßnahmen wie die Schaffung von Klimazonen und Durchgrünungen über 
Fassaden- und Dachbegrünungen abmindern. 
 
3.7.2 Standortwahl der Bebauung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes nimmt Flächen in Anspruch, die innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen und die bereits heute bebaut sind bzw. genutzt werden. Somit wird darauf verzichtet, für die notwendige 
Bereitstellung von Wohnraum Flächen im landschaftlich geprägten Außenbereich zu nutzen. Durch die Nähe zur Innenstadt 
wird mit der zukünftigen Wohnbebauung ein Quartier mit kurzen Wegen und im Vergleich zu dezentralen Wohnlagen mit 
einer geringeren Anzahl von Verkehrsbewegungen geschaffen. 
 
3.7.3 Städtebaulicher Entwurf 

Der nordöstlich an das Plangebiet angrenzende Lousberg ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Auch deswegen wird im 
Plangebiet im rückwärtigen Bereich eine Baustruktur vorgesehen, die eine geringe Barrierewirkung gegenüber den 
Luftbewegungen entfaltet. Es ist davon auszugehen, dass durch den Klimawandel die Wärmeinsel-Effekte innerhalb der 
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Stadt verstärkt werden. Diesem Effekt wird durch den gegenüber der Ausgangssituation hohen Freiflächenanteil, die 
Anordnung der Gebäudekörper sowie die Aufteilung der rückwärtigen Bebauung auf vier Einzelbaukörper entgegengewirkt. 
Die Maßnahmen ermöglichen eine gute Durchlüftung des rückwärtigen Bereiches. Eine Durchlüftung des vorderen 
Bereiches der Roermonder Straße wird bereits dadurch eingeschränkt, dass nur ca. 30 % der Längsausdehnung des 
Plangebiets an der Roermonder Straße liegen. Der nordwestlich angrenzende Gebäudebestand außerhalb des 
Plangebietes zeichnet sich weitestgehend durch eine 4-5geschossige Wohnbebauung aus. Der Abschnitt innerhalb des 
Plangebietes entlang der Roermonder Straße kann ebenfalls nicht zur Durchlüftung beitragen, weil aus Lärmschutzgründen 
hier eine möglichst geschlossene Bauweise notwendig ist. Die unmittelbare Verbindung zum Park an der Rütscher Straße 
konzentriert sich somit auf einen ca. 10 m breiten Abschnitt am südöstlichen Rand des Plangebietes, der Richtung Park auf 
ca. 15 m aufgeweitet wird und gleichzeitig als Zufahrt zur Tiefgarage dient. Des Weiteren befindet sich der Bunkerweg 
innerhalb dieses Abschnittes. Der 10 m breite Abschnitt liegt in unmittelbarer nordöstlicher Verlängerung der 
Kühlwetterstraße. Somit wäre ein effektiver Luftabfluss trotz der weitestgehend geschlossenen Bebauung an der 
Roermonder Straße gewährleistet. Generell ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Luftabfluss vom Lousberg in nicht 
unerheblichem Maß bereits durch die Bebauung des ehemaligen Bunkerstandortes an der Rütscher Straße eingeschränkt 
wird. Entsprechend der Stellplatzsatzung der Stadt Aachen und dem noch zu erstellenden Mobilitätskonzeptes werden 
neben den PKW-Stellplätzen in der Tiefgarage die notwendigen Fahrrad-Stellplätze in ausreichender Anzahl angeboten. 
 
3.7.4 Kubatur der Gebäude, Energiekonzept 

Zur Sicherstellung eines guten A/V Verhältnisses (Außenhülle A / Volumen V) der Gebäudehülle zum Gebäudevolumen 
werden unter Berücksichtigung der klimatischen Aspekte Gebäudetiefen und -breiten vorgesehen, die ein entsprechend 
gutes A/V Verhältnis erwarten lassen. 
 
Im Rahmen der weiteren Detaillierung des Hochbaus wird ein Energieberater eingeschaltet, der ein umfassendes 
energetische Konzept erstellen und die Entwicklung der thermischen Gebäudehülle gutachterlich begleiten wird. Es wird 
angestrebt, die Gebäude als KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau als zuständiger Kreditgeber) Effizienzhaus 55 zu 
entwickeln. Die Gebäude würden somit einen sehr hohen energetischen Standard aufweisen und lediglich 55 Prozent der 
Energie eines konventionellen Neubaus benötigen. Diese Effizienzhaus-Klasse soll dahingehend erweitert werden, dass 
erneuerbare Energien (EE) mit einem Anteil von mindestens 55 Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung der 
Gebäude erforderlichen Energiebedarfs zum Einsatz kommen sollen. 
 
3.7.5 Solare Wärme- und Energiegewinnung 

Die Installation von Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung wird durch den Bebauungsplan ermöglicht. Innerhalb des 
Durchführungsvertrages verpflichtet sich der Vorhabenträger, eine noch abzustimmende Anzahl von Photovoltaikanlagen zu 
installieren. Gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan ist für das Plangebiet ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk 
vorgesehen. 
 
3.7.6 Umgang mit Freiflächen 

Der außerhalb des Plangebietes liegende Baumbestand entlang der nordöstlichen Plangebietsgrenze wird durch die 
Neubebauung nicht beeinträchtigt, weil ein entsprechender Abstand zu den Kronentraufen eingehalten wird. Des Weiteren 
ist zu berücksichtigen, dass die Bäume aufgrund der angrenzenden Böschungsmauer und Böschungskante jeweils höher 
stehen. 
Innerhalb des Plangebiets sollen insgesamt zwölf Kleinbäume gepflanzt werden. Gemäß städtebaulichem Entwurf werden 
ca. 67,4% der Plangebietsfläche versiegelt, wenn die mit Erdreich überdeckten Tiefgaragenflächen nicht einbezogen 
werden. Diese Überdeckung mit mindestens 60 cm und die Begrünung dieser Überdeckung werden entsprechend im 
Bebauungsplan festgesetzt. Des Weiteren ist entsprechend der Anpflanzfestsetzung eine Dachbegrünung auf Dachflächen 
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mit mehr als 100 m2 Grundfläche vorgesehen. Durch die vorgenannten Maßnahmen wird der Erhöhung des 
Oberflächenwasserabflusses innerhalb des Plangebietes entgegengewirkt. 
 
3.7.7 Weitere der Klimaanpassung dienende Maßnahmen 

In weiteren Verfahren wird geprüft, ob auf die größtmögliche Stellplatzanzahl verzichtet werden kann, weil der Bedarf 
aufgrund anderer Angebote nicht mehr existiert. Innerhalb der Tiefgarage sollen objektbezogene Car-Sharing Plätze und 
Ladestationen für E-FahrzeugElektrofahrzeugee angeboten werden. Die tatsächliche Anzahl wird innerhalb des 
Durchführungsvertrages verankert. Darüber hinaus verpflichtet sich der Vorhabenträger, für einen noch abzustimmenden 
Zeitraum ein Mobilitätsmanagement durchzuführen. 
 
Zum Schutz der Ressourcen verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Abbruchmaßnahmen im Hinblick auf die 
Wiederverwendung von Baumaterialien der Bestandsbebauung gutachterlich begleiten zu lassen. Eine Wiederverwendung 
des Abbruchmaterials wäre denkbar im Einbau unter der Bodenplatte oder der Außenanlagen. Durch diese Maßnahme 
sollen einerseits Transportwege eingespart werden, zum anderen soll die Ressourceneffizienz erhöht werden. Das 
Recycling des Baumaterials darf dabei jedoch vor Ort nicht zu erheblichen Lärm- und Staubbelästigungen der 
angrenzenden Wohnungen führen. Die Maßnahme steht insgesamt unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit. Der Bauherr 
verpflichtet sich, diese Themen zu evaluieren und hierin in einen Informationsaustauch mit der Stadt zu treten. 
 
 
4. Begründung der Festsetzungen und sonstiger Planinhalte 

 
4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Fläche im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes wird abweichend von dem Baugebietskatalog der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) als ‚Fläche für Wohnen‘ (W) festgesetzt. Diese Festsetzung wird auf Grundlage des 
§ 12 (3) BauGB getroffen. Danach ist die Stadt im Bereich des Vorhabens- und Erschließungsplanes nicht an die 
Festsetzungen des § 9 BauGB und nach den auf der Grundlage des § 9a BauGB erlassenen Verordnungen gebunden. 
Grund für diese Festsetzung einer abweichenden Art der baulichen Nutzung ist die konkrete heutige Situation. Während im 
vorderen Bereich eine dichte urbane Bebauung in nahezu geschlossener Bauweise überwiegt, entspricht die rückwärtige 
Situation eher einem allgemeinen Wohngebiet. 
Gemäß dem Ziel des Bebauungsplanes hier ein neues Wohnquartier zu entwickeln, werden auf der Baufläche 
Wohngebäude sowie untergeordnete Nebenanlagen und ein Blockheizkraftwerk für das Vorhaben zugelassen. 
 
Die ebenfalls vorgesehene Zulässigkeit von Räumen für freie Berufe und für die Büronutzung dient u.a. der Förderung eines 
familiengerechten Wohnens und Arbeitens und einem attraktiven Wohnumfeld. 
 
4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für die als ‚Fläche für Wohnen‘ (W) festgesetzten Baugebiete werden entsprechend der jeweiligen städtebaulichen 
Situation unterschiedliche maximale Grundflächenzahlen (GRZ) festgesetzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die künftige 
Bebauung dem städtebaulichen Erscheinungsbild der unmittelbaren Umgebung entspricht und das städtebauliche Konzept 
gemäß des Vorhaben- und Erschließungsplanes umgesetzt wird. 
Für das W1 unmittelbar an der Roermonder Straße wird eine GRZ von 0,6 normiert. Auch im Bereich der angrenzenden 
Parzellen an der Ausfallstraße Roermonder Straße überwiegt eine hohe Dichte. Insofern orientiert sich die Festsetzung der 
GRZ hier an der bestehenden Situation, die eher einem Urbanen Gebiet entspricht, in dem eine GRZ von maximal 0,8 
zulässig wäre. Für die rückwärtigen, weniger verdichteten Baugebiete W2 und W3, wird jeweils eine maximale 
Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,45 festgesetzt. Dies entspricht der GRZ eines Allgemeinen Wohngebiets bzw. 
überschreitet diese nur geringfügig. Dies ist vertretbar, da gemäß § 12 BauGB die Stadt bei der Bestimmung der 
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Zulässigkeit der Vorhaben innerhalb eines Vorhaben- und Erschließungsplanes nicht an die Höchstwerte für die 
Grundflächenzahlen gemäß § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) gebunden ist. 
 
Aufgrund des Zuschnittes des Plangebietes und der verdichteten innerstädtischen Situation ist es erforderlich, innerhalb der 
einzelnen Baugebiete unterschiedliche Überschreitungsmöglichkeiten festzusetzen. So wird innerhalb des W1 eine 
Überschreitung durch Erschließungsflächen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert von 0,95 
zugelassen. Dies ist erforderlich, da insbesondere die Zuwegung in das Plangebiet nur im rückwärtigen Bereich der 
Bebauung Roermonder Straße verlaufen kann. Innerhalb des W2 und W3 wird eine Überschreitung durch 
Erschließungsflächen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert von 0,7 zugelassen. Auch hier ist 
die Überschreitung erforderlich, da die Zuwegungen zu den Gebäuden, Fahrradabstellflächen und Platzflächen ein 
entsprechendes Maß an Versiegelung erfordern. Zusätzlich darf der Wert durch Flächen für Terrassen innerhalb des W2 um 
12 m², innerhalb des W3 um 16 m2 überschritten werden. Innerhalb des W2 wird eine Überschreitung durch Tiefgaragen 
und sonstige bauliche Anlagen bis zu einer GRZ von 0,95 zugelassen, wenn diese unterhalb der Geländeoberfläche liegen 
und die Anlagen in mindestens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht überdeckt und bis auf Zuwegungen und 
Terrassen begrünt sind. 
Um einen möglichst hohen Grünflächenanteil zu erreichen, darf die Größe der Terrassen innerhalb des W1 7 m², innerhalb 
des W2 und des W3 12 m² je Erdgeschosswohnung nicht überschreiten. Weil von den Terrassen keine räumliche Wirkung 
ausgeht, ergeben sich aus der Überschreitungsmöglichkeit keine negativen Folgen für die Wohnqualität. 
 
Die sich aus den Überschreitungsmöglichkeiten ergebende Dichte wird durch die Aufteilung auf separate Baukörper, durch 
die weitgehende Begrünung der Dachflächen (Wohngebäude sowie Tiefgarage) und durch die unmittelbar an das 
Plangebiet anschließende Grünfläche des Grünzugs an der Rütscher Straße kompensiert. Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass gegenüber dem heutigen Versiegelungsgrad von ca. 98,7 % durch die Neubebauung eine Reduzierung um ca. 17,3 % 
anzunehmen ist. 
 
Durch die Überschreitungen wird die komplette Unterbringung des ruhenden Verkehrs in der Tiefgarage ermöglicht. Zum 
Ausgleich des hohen Versiegelungsgrads wird als Regelungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen festgesetzt, dass Tiefgaragen und sonstige bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche in 
mindestens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht zu überdecken und bis auf Zuwegungen und Terrassen zu 
begrünen sind. Außerdem sind Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche extensiv zu begrünen und dauerhaft zu 
unterhalten. Ausnahmen können zugelassen werden, soweit die Dachflächen für Belichtungszwecke, Solaranlagen oder 
Dachterrassen benötigt werden. 
 
Zur Schaffung eines homogenen Gesamtbildes werden innerhalb des Plangebietes keine maximalen Geschosszahlen 
sondern Gebäudehöhen normiert. Diese Festsetzungen ermöglichen aufeinander abgestimmte Gebäudehöhen und 
bewirken ein in sich homogenes Erscheinungsbild des zukünftigen Quartiers. Die Gebäudehöhe entlang der Roermonder 
Straße orientiert sich an der südöstlich angrenzenden Bestandsbebauung. Nordwestlich grenzen Baukörper an, die 
teilweise eine geringere Höhe aufweisen. Die innerstädtische Situation an einer stark frequentierten Ausfallstraße 
rechtfertigt diese Höhenentwicklung. 
Insgesamt orientieren sich die Höhenfestsetzungen am dem zugrunde liegenden Hochbauentwurf. Dieser sieht entlang der 
Roermonder Straße eine 6-geschossige Bebauung mit einem Staffelgeschoss vor sowie im rückwärtigen Bereich die 4-
geschossigen Häuser am Park mit zwei zusätzlichen Staffelgeschossen und eine 3-geschossige Hausgruppe inklusive 
eines zurückgesetzten Staffelgeschosses.  
 
Die Höhenwerte beziehen sich auf Normalhöhennull (NHN). Die Werte der Gebäudehöhen GH1 – GH7 beziehen sich jeweils 
auf den obersten Abschluss der Gebäude innerhalb der jeweiligen überbaubaren Fläche einschließlich Attika, 
Dachrandabdeckung oder ähnlicher Bauteile. Die maximale Höhe der Tiefgarage bezieht sich auf die Oberkante Rohdecke. 
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Negative Auswirkungen auf die Bebauung der Rütscher Straße sind durch die festgesetzten Gebäudehöhen im 
rückwärtigen Bereich nicht zu erwarten, da diese Bebauung an der Rütscher Straße topographisch deutlich oberhalb des 
Plangebietes liegt. 
 
Abweichungen von den Höhenfestsetzungen sind ausschließlich für Absturzsicherungen bzw. nutzungs- und 
technikbedingte Anlagen zulässig. Absturzsicherungen dürfen die maximalen Gebäudehöhen GH4 und GH6 um maximal 
1,10 m überschreiten, um die Dachflächen für Dachterrassen und Fluchtwege nutzbar zu machen. Nutzungs- und 
technikbedingte Anlagen müssen mindestens 3,0 m von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. Die 
Aufbauten dürfen eine vorgegebene Grundfläche je Dachfläche nicht überschreiten. Die Gebäudehöhen dürfen des 
Weiteren durch Solar- und Photovoltaikanlagen überschritten werden, wenn diese eine Höhe von max. 1,5 m einhalten und 
mindestens 3,00 m von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. Durch die Überschreitungen sind 
keine negativen Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten, weil sie in Größe und Höhe beschränkt werden und von 
ihnen aufgrund der geringen Größe keine bedrängenden Wirkungen ausgehen.  
 
Durch die Festsetzung der maximalen Grundflächenzahlen und der maximalen Gebäudehöhen können das Maß der 
Nutzung und die zukünftige Kubatur der Gebäude hinreichend bestimmt werden. 
 
4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Die Bauweise wird entsprechend der jeweiligen städtebaulichen Situation differenziert festgesetzt.  
An der Roermonder Straße besteht das Ziel, eine durchgehende Raumkante zu schaffen. Innerhalb des W1 wird deshalb 
eine geschlossene Bauweise festgesetzt, weil unmittelbar an den Bestand Roermonder Straße 78 angebaut und das 
zukünftige Gebäude auf zwei Grundstücke aufgeteilt wird. Innerhalb des W2 wird eine offene Bauweise mit Einzelhäusern 
festgesetzt, um damit auch für das Vorderhaus den Park an der Rütscher Straße sichtbar und erlebbar zu machen und um 
Wärmeinseln durch allseitig geschlossene Bauweisen zu vermeiden. Innerhalb des W3 wird entsprechend des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes eine offene Bauweise mit einer Hausgruppe festgesetzt. 
 
Die Tiefgarage ist in den mit ‚ABCD‘ und ‚HI‘ gekennzeichneten Grenzbereichen bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 
184,90 m über NHN grenzständig zu errichten. So wird u.a. eine Anbindung an die Bestandstiefgarage auf dem 
angrenzenden Flurstück 1717 ermöglicht. Ansonsten liegt die Tiefgarage auf einer einheitlichen Höhe durchgängig 
unterhalb der rückwärtigen Häuser am Park und in einem ca. 5 m breiten Streifen vor diesen Gebäuden. Die einheitliche 
Höhe bewirkt, dass die Tiefgarage im südöstlichen Teilbereich ca. 3,00 m aus dem Gelände ragt und im nordwestlichen 
Abschnitt im Gelände verschwindet. 
 
Des Weiteren ist in dem mit ‚EFG‘ gekennzeichneten Grenzbereich eine bauliche Anlage unterhalb der Geländeoberfläche 
ohne eigene Abstandsflächen bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 182,00 m zu errichten. Innerhalb dieser Fläche soll 
das zukünftige Blockheizkraftwerk realisiert werden. 
 
Im Plangebiet werden entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes überbaubare Flächen festgesetzt. Die 
Baugrenzen entsprechen den geplanten Baukörpern. Aus baukonstruktiven Gründen wird jeweils ein erforderlicher 
Gestaltungsspielraum von ca. 20 cm pro Baufenster vorgesehen. 
 
Um Überschneidungen der Abstandsflächen der Tiefgarage mit der rückwärtigen Abstandsfläche des Vorderhauses zu 
vermeiden, wird für das Vorderhaus (W1) die Möglichkeit zugelassen, die Abstandsflächen mit einem Wert von 0,2 H 
anzusetzen. Dieser Wert entspricht dem Wert eines Urbanen Gebietes. Da der Gebietscharakter im Bereich der 
Roermonder Straße eher einem Urbanen Gebiet als einem Allgemeinen Wohngebiet entspricht, ist der Wert von 0,2 hier 
vertretbar. Durch diese Festsetzung entstehen keine Beeinträchtigungen in Bezug auf Belichtung und Belüftung, da in 
diesem Bereich keine Aufenthaltsräume mit notwendigen Fenstern vorgesehen sind. Zu den baulichen Anlagen oberhalb 
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der Tiefgarage ergeben sich keine Überschreitungen der Abstandsflächen. Die Reduzierung der Abstandsflächen ist gemäß 
& 9(1) Nr. 2a BauGB zulässig. 
 
Innerhalb des W1 werden die überbaubaren Flächen zur Roermonder Straße und zur zukünftigen Zufahrt hin durch 
Baulinien begrenzt. Damit soll zur Roermonder Straße hin gewährleistet werden, dass die Bebauung entsprechend des 
Bestandes als Straßenrandbebauung realisiert wird. Richtung Südosten soll durch die Baulinie sichergestellt werden, dass 
die Zufahrtsbreite minimiert wird, um den Lärmeinfall im rückwärtigen Bereich so weit wie möglich zu reduzieren. 
 
Terrassen werden explizit nicht in die Baufenster einbezogen, sondern außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen. 
So wird vermieden, dass in dem Bereich andere bauliche Anlagen errichtet werden könnten, die eine raumbildende Wirkung 
haben und so zu einer unerwünschten Dichte führen. Um einen möglichst hohen Grünflächenanteil zu erreichen, darf die 
Größe der Terrassen 12 m² je Erdgeschosswohnung nicht überschreiten. Innerhalb des WA 3 dürfen die überbaubaren 
Flächen durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und Wintergärten bis zu einer Größe von 12 m² je 
Erdgeschosswohnung und bis zu einer Höhe von 3,50 m überschritten werden. Weil von den Terrassen keine räumliche 
Wirkung ausgeht, ergeben sich aus der Überschreitungsmöglichkeit keine negativen Folgen für die Wohnqualität. 
 
Die überbaubaren Flächen dürfen bis zu einer Tiefe von 2,0 m und einer Gesamtlänge von max. einem Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand durch Balkone überschritten werden. Dadurch wird eine massiv wirkende Kubatur verhindert. Diese 
Überschreitungsmöglichkeit wird zur Roermonder Straße und zur nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze in Richtung 
Rütscher Straße nicht zugelassen. An der Roermonder Straße sind im Bestand ebenfalls keine Balkone zur Straße hin 
realisiert und wären aufgrund des Lärmeintrages auch nicht nutzbar. Im nordöstlichen Bereich sollen durch den Ausschluss 
von Balkonen Konflikte mit den Bestandsbäumen vermieden werden. Im Bereich des W2 dürfen die überbaubaren Flächen 
zusätzlich durch die ovalförmigen Nebenanlagen im Eingangsbereich um 2,00 m und um 4 m2 je Gebäude mit einer 
maximalen Höhe von 3,00 m überschritten werden. Generell lösen die Überschreitungen der überbaubaren Flächen keine 
Abstandsflächen aus. 
 
Für die Hausgruppe im W3 wurde aufgrund der Nähe zu der südwestlich gelegenen grenzständigen Bestandsmauer durch 
das Vermessungsbüro Franken-Wüller ein Verschattungsmodell erstellt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. 
Die in der DIN 5034-1 empfohlene Mindestbesonnungsdauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier 
Stunden am 21. März bzw. 23. September werden eingehalten. 
 
4.4 Flächen für Nebenanlagen 

Nebenanlagen sollen zur Sicherstellung von begrünten Flächen auf den Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Flächen 
ausgeschlossen werden. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Stützmauern und Lichtschächte sowie Be- und 
Entlüftungsanlagen für die Tiefgarage. 
 
Um eine abgestimmte Gestaltung des Außenraums zu schaffen, sind überdachte und nicht überdachte 
Gemeinschaftsabstellplätze für Fahrräder nur innerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen und innerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. 
 
4.5 Flächen für den ruhenden Verkehr 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll grundsätzlich auf dem Privatgrundstück in der Tiefgarage erfolgen. 
Oberirdische offene Stellplätze, Carports oder einzelne Garagen sind deshalb innerhalb des Baugebietes generell 
ausgeschlossen. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt von der Roermonder Straße im Bereich des im Bebauungsplan 
festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes. Die Zufahrt von dieser Fläche aus in die Tiefgarage wird entsprechend der 
Gebäudeplanung durch einen 7,5 m breiten Zufahrtsbereich festgesetzt. Zwecks optimaler Grundrissgestaltung der 
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Tiefgaragenebene sind innerhalb der festgesetzten Fläche für die Tiefgarage auch Keller- und Technikräume sowie Abfall- 
und Fahrradkeller zulässig.  
 
4.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die mit ‚a‘ gekennzeichnete Fläche soll mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der 
Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten der Anlieger und einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Versorgungsunternehmen belastet werden. Mit dem Gehrecht für die Allgemeinheit wird eine zusätzliche Wegeverbindung 
zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße geschaffen. 
Die mit ‚b‘ gekennzeichnete Fläche stellt die Erschließung der einzelnen Grundstücke der Hausgruppe sicher. 
 
4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Innerhalb der Grünfläche nordöstlich des Plangebietes befinden sich insgesamt 63 teilweise großkronige Laubbäume. Ca. 
14 dieser Bäume ragen geringfügig in das Plangebiet. Diejenigen Bäume, die am weitesten die Grenze überragen, stehen 
oberhalb einer Mauer. Durch diese Mauer wurde eine Ausbreitung des Wurzelwerkes innerhalb des Plangebietes 
verhindert. Damit ist gewährleistet, dass diese Bäume durch Ausschachtungsarbeiten nicht beeinträchtigt werden.  
Unmittelbar westlich des Plangebietes steht auf dem Flurstück 1714 ein weiterer großkroniger Laubbaum, der den 
Grenzbereich überragt. Unterhalb dieses Baumes sind zukünftig Grünflächen vorgesehen. Im Rahmen des angrenzenden 
Abrisses sind hier entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Innerhalb des Plangebietes befindet sich lediglich 
eine zweistämmige Birke, die nicht unter die Baumschutzsatzung fällt. Diese Birke steht im Bereich geplanter 
Baumaßnahmen und muss deswegen beseitigt werden. 
Einzelne Sträucher und Stauden sollen insbesondere in den abgewandten Gartenbereichen entlang der 
Erdgeschossterrassen in Form von pflegeleichten Mischpflanzungen angelegt werden. 
 
Nicht überbaute Tiefgaragenflächen sollen in mindestens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. mit einer Substratschicht überdeckt 
werden. Dort wird ein „Gräsermeer“ (Pflanzung aus Ziergräsern) zwischen den Terrassen vorgesehen. 
Gemäß der Grün- und Gestaltungssatzung der Stadt Aachen sollen Flachdächer oberhalb einer Dachflächengröße von 200 
m² zu mindestens 50 % begrünt werden. In Anlehnung an diese Satzung wird für das Plangebiet festgesetzt, dass alle 
Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche zu begrünen sind. Von dieser Begrünung sind Flächen für Dachterrassen und 
notwendige technische Aufbauten ausgenommen. Die Dachbegrünung dient u.a. als Ausgleich zu dem hohen 
Versiegelungsgrad und klimatischen und lufthygienischen Gründen. 
Da die Feuerwehraufstellflächen nur im Falle eines Einsatzes ausnahmsweise als Stellfläche genutzten werden und nicht 
dauerhaft als solche dienen, werden diese als Schotterrasen ausgeführten Bereiche als unversiegelte Flächen gerechnet. 
 
4.8 Zulässigkeit von Vorhaben 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger in dem vor Satzungsbeschluss abzuschließenden Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
4.9 Gestalterische Festsetzungen 

Grundsätzliche gestalterische Anforderungen an die Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden als Festsetzung übernommen. Mit der Aufnahme der Gestaltungsvorschrift 
zur Dachform wird das Ziel verfolgt, die gestalterischen Absichten des Vorhaben- und Erschließungsplanes umzusetzen und 
eine in sich homogene Gestaltung sicherzustellen. Es wird festgesetzt, dass innerhalb des Plangebietes nur Flachdächer 
bzw. flachgeneigte Dächer mit maximal 10° Neigung zulässig sind. Feuerwehraufstellflächen sind als Schotterrasen 
auszuführen und gelten dann als unversiegelte Flächen. Darüber hinaus wird die Hochbauplanung Bestandteil des 
Durchführungsvertrages, sodass die Qualität der Gebäudeplanung gesichert wird. 
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5. Umweltschützende Belange 

Das Planungsrecht des vorliegenden Bebauungsplanes soll aufgrund der innerstädtischen Lage des Geltungsbereiches und 
der Wiedernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB hergestellt 
werden. 
Somit entfällt gemäß 1.6 ‚Planverfahren‘ die formelle Umweltprüfung, insbesondere die Notwendigkeit von 
Ausgleichsmaßnahmen. Gleichwohl werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens alle umweltrelevanten Belange 
untersucht. Die wesentlichen Auswirkungen werden im Folgenden dargestellt. 
 
5.1 Lärmschutz 

Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind die in der Bauleitplanung für bestimmte Nutzungen vorgesehenen 
Flächen so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen untereinander vermieden werden. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesundes Wohnen und 
Arbeiten zu berücksichtigen. 
 
Einwirkende Hauptlärmquellen auf das Plangebiet sind der Straßenverkehrslärm der Roermonder Straße und der 
Freizeitlärm des nahegelegenen Bendplatzes. Des Weiteren befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet 
drei Gewerbebetriebe, welche in den Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm zu berücksichtigen sind 
(Schallimmissionsgutachten, ifas Aachen, 2021). 
 
Insbesondere im Bereich des W1 liegt eine starke Belastung durch den Straßenverkehrslärm vor. Die Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung aus DIN 18005 für Mischgebiete werden weit überschritten (s. Anlagen zu den schriftlichen 
Festsetzungen). Hier sind die Außenbauteile des Vorderhauses und der Häuser am Park (W1 und W2) so auszuführen, 
dass die Anforderungen der DIN 4109 - 1:2018 an die Schalldämmung von Außenbauteilen eingehalten werden. Des 
Weiteren sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen erforderlich, die eine ausreichende Belüftung der Räume ohne 
Fensteröffnung und unter Einhalt der Schallschutzanforderungen sicherstellen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel an den 
Fassaden sind der Anlage 1 zu den textlichen Festsetzungen zu entnehmen. 
 
Mit Berücksichtigung der schallabschirmenden Wirkung der Straßenrandbebauung des W1 können im Bereich der Häuser 
am Park des W2 die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden. Deshalb wird innerhalb des 
Durchführungsvertrages vereinbart, dass die rückwärtigen Gebäude erst bezogen werden dürfen, wenn die 
Straßenrandbebauung innerhalb des W1 im Rohbau fertig gestellt ist. Allerdings werden aufgrund des unvollständigen 
Lückenschlusses entlang der Roermonder Straße an dem südöstlichen Haus am Park die Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete überschritten. Im Bereich des W3 werden die schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete eingehalten.  
 
Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen können zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren 
nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämmmaße für Außenbauteile gemäß DIN 4109 - 1:2018 ausreichend sind. 
Bezüglich des Freizeitlärms ist während des Tagzeitraums nur mit einer moderaten Lärmbelastung des Plangebietes durch 
die Nutzung des Bendplatzes zu rechnen. Die Richtwerte für den Nachtzeitraum werden jedoch in weiten Teilen des 
Plangebietes deutlich überschritten. 
 
Um dennoch die gewünschte Wohnnutzung zu ermöglichen, wäre die Festsetzung eines aktiven Lärmschutzes erforderlich. 
Aus städtebaulichen und wirtschaftlichen Gründen, aber auch aufgrund der Lärmausbreitung, ist eine Lärmschutzwand um 
den Bendplatz nicht realisierbar. Die Festsetzung von nicht öffenbaren Fenstern im Bereich der betroffenen Fassaden 
würde die Wohnqualität erheblich einschränken. Deshalb wird für die betroffenen Aufenthaltsraumfenster für 
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schutzbedürftige Räume innerhalb des W1 und des W2 die Festsetzung getroffen, dass diese Fenster öffenbar ausgebildet 
werden können, wenn die Einhaltung des jeweiligen Immissionsrichtwertes des Freizeitlärmerlasses NRW bereits in 
mindestens 0,5 m Entfernung vor den öffenbaren Fenstern durch entsprechende Maßnahmen gewährleistet wird. Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich innerhalb des W1 um Prallscheiben, innerhalb des W2 um Prallscheiben oder Mauern 
mit entsprechender Oberflächenstruktur, die derart angeordnet werden, dass die Richtwerte eingehalten werden können. 
Die konkreten Maßnahmen für die jeweils betroffenen Fenster innerhalb des W2 sind dem Lärmgutachten zu entnehmen. 
 
Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn Maßnahmen an der Lärmquelle dazu führen, dass 
geringere Grenzwerte angesetzt werden können. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass der 
Veranstaltungszeitraum reduziert und die Veranstaltung damit zu einem seltenen Ereignis gemäß Freizeitlärmerlass wird 
oder der Veranstaltungsstandort verkleinert oder komplett verlagert wird. Die jeweiligen Nachweise sind dann im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
 
Geräuschimmissionen aus den benachbarten Gewerbebetrieben sind nur während der Tagzeit zwischen 7.30 Uhr und 
19.00 Uhr zu erwarten. Diese überschreiten nicht die zulässigen Grenzwerte. Somit sind hinsichtlich der Geräuschbelastung 
durch den Gewerbelärm keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden im Plangebiet erforderlich. 
 
5.2 Biologische Vielfalt 

Im Rahmen von Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB gelten Eingriffe in den Naturhaushalt 
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist ein Ausgleich des ökologischen Eingriffs nicht 
erforderlich. Die Auswirkungen des geplanten Eingriffs auf Boden, Natur und Landschaft sind im Rahmen der vorliegenden 
Begründung darzustellen. 
 
Der innerhalb des Plangebietes bzw. der angrenzende Baumbestand wurde vermessungstechnisch detailliert kartiert. 
Innerhalb der Grünfläche nordöstlich des Plangebietes befinden sich 63 teilweise großkronige Laubbäume, von denen 14 
teilweise geringfügig in das Plangebiet ragen. Aufgrund einer bestehenden Mauer wird gewährleistet, dass das Wurzelwerk 
dieser Bäume durch die anstehenden Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Durchführungsvertrages wird 
vereinbart, dass diese Mauer erhalten und bei Bedarf instand gesetzt wird. Unmittelbar westlich des Plangebietes befindet 
sich auf dem Flurstück 1714 ein weiterer großkroniger Laubbaum, dessen Krone in das Plangebiet hineinragt. Deshalb sind 
unterhalb dieses Baumes zukünftig Grünflächen vorgesehen. Innerhalb des Plangebietes steht lediglich eine zweistämmige 
Birke, die nicht unter die Baumschutzsatzung fällt. Die Birke kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen nicht erhalten 
werden. Ein Ausgleich zu fällender Bäume ist somit nicht erforderlich. 
 
Gemäß dem Freianlagenplan werden zusammenhängende Grünflächen insbesondere im Bereich der Häuser am Park (W2) 
geschaffen. Die nicht überbauten Tiefgaragenflächen werden gemäß textlicher Festsetzung in 60 cm Höhe mit Erdreich 
bzw. Substratschicht überdeckt und bis auf Zuwegungen und Terrassen begrünt. Außerdem werden Dachflächen mit mehr 
als 100 m² Grundfläche extensiv begrünt und dauerhaft unterhalten. 
Die Umsetzung des Freianlagenplanes wird innerhalb des Durchführungsvertrages geregelt. 
 
5.3 Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) betreffen sowohl den 
physischen Schutz von Tieren als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Tiere und Pflanzen sind als Bestandteile des 
Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 
Da insbesondere ältere und brachliegende Bausubstanz potentiellen Lebensraum für Fledermäuse darstellt, sind die 
Artenschutzbelange entsprechend zu berücksichtigen. Grundlage für die Überprüfung einer möglichen Betroffenheit 
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geschützter Tierarten ist die Artenliste des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW mit 
Bezug auf das entsprechende Messtischblatt. 
 
Für praktisch alle der 38 vom Landesumweltamt vorgegebenen planungsrelevanten Tierarten des Kartenblattes 5202/1 wird 
in der Vorprüfung der Artenschutzbelange die Erwartung begründet, dass sie im Geltungsbereich nicht vorkommen können 
(Haese – Büro für Umweltplanung, Stolberg, März 2019). Dies betrifft vor allem alle Arten, die den Innenbereich meiden. 
Nester von Greifvögeln oder Saatkrähen wurden in den benachbarten Baumbeständen ebenso wenig gefunden wie 
Schwalbennester an den Gebäuden. Eine nähere Untersuchung auf Vorkommen von Fledermäusen im Gebäudebestand 
wird im Rahmen des Abrisses durchgeführt.  
Die nordöstlich angrenzenden Baumbestände mit dichten Brombeergestrüppen kommen für eine Vielzahl von typischen 
Gartenvogelarten, die jedoch nicht als planungsrelevant gelten, als Brutplatz in Frage. Es wird davon ausgegangen, dass 
die nicht-planungsrelevanten Arten durch das Planvorhaben nicht in ihrem Erhaltungszustand gefährdet sind. 
 
Im Plangebiet befinden sich keine registrierten Biotop- bzw. Biotopverbundflächen. Ferner ist die Fläche nicht Bestandteil 
eines gemeldeten FFH- (Flora-Fauna-Habitat) oder Vogelschutzgebietes. 
 
5.4 Bodenschutz 

Der Schutz von Böden und Bodenfunktionen (§ 2 Abs. 1 und 2 BBodSchG) wird durch das Bundes-Bodenschutzgesetz 
gesetzlich geregelt. Schädliche Bodenveränderungen (§ 2 Abs. 3 BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder 
die Allgemeinheit herbeizuführen. Gem. § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, 
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.  
Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) zielt in § 1 darauf ab, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 
verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Stadt Aachen verpflichtet, gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 Bauge-
setzbuch (BauGB) die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichtigen. 
 
Verdachtsflächen sind i.S. des § 2 Abs. 4 BBodSchG Grundstücke, bei denen der Verdacht schädlicher 
Bodenveränderungen besteht. Altlastverdächtige Flächen sind gemäß § 2 Abs. 6 Bundes-Bodenschutzgesetz 
Altablagerungen (z.B. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen) und Altstandorte (z.B. stillgelegte Gewerbebetriebe), bei 
denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
besteht. Sowohl bei Verdachtsflächen als auch bei altlastverdächtigen Flächen handelt es sich um Flächen mit einem 
Bodenbelastungsverdacht1 . Der Bauleitplan darf keine Nutzung vorsehen, die mit einer vorhandenen oder vermuteten 
Bodenbelastung auf Dauer unvereinbar und deshalb unzulässig wäre.  
 
Altlastenverdachtsfläche 
Das Plangebiet wird im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen unter der AS 380 geführt. Der Eintrag beruht 
auf den Nutzungen als Kfz-Reparaturwerkstatt (u.a. mit Lackierereien) seit den 1960er Jahren und einer ehemaligen 
Tankstelle aus den 1950er bis 1960er Jahren.  

                                                           
1 Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfah-
ren (Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport und des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 14.3.2005) 
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Folgende Gutachten liegen im Fachbereich Klima und Umwelt vor: 

• Grundstück Roermonder Straße 62-76 in Aachen (Flur 70, Flurstücke 1979, 1203, 436 und 439), Historische 
Recherche und Untersuchungskonzept für die Durchführung von Altlastenuntersuchungen (HYDR.O., 3.6.2020) 

• Grundstück Roermonder Straße 62-76 in Aachen (Flur 70, Flurstücke 1979, 1203, 436 und 439), 
Altlastenuntersuchungen (HYDR.O., 23.9.2020) 

• Grundstück Roermonder Straße 62-76 in Aachen (Flur 70, Flurstücke 1979, 1203, 436 und 439), Sanierungskonzept für 
Rückbau, Flächenentsiegelung und Erdarbeiten bei der Neubebauung (HYDR.O., 6.7.2021) 

 
Im Bereich des ehemaligen Ölkellers (unter der Werkstatthalle) und im Bereich der ehemaligen Tankstelle wurden er-höhte 
BTEX-Gehalte und Mineralölkohlenwasserstoffe-Gehalte (MKW)-Gehalte nachgewiesen. Die zum Vergleich 
herangezogenen Beurteilungswerte für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser (HLUG, 2002) werden für die BTEX-und 
MKW z.T. deutlich überschritten. In einer Messstelle im Bereich der ehemaligen Tankstelle wurde in einer Messstelle auch 
MKW- und BTEX-belastetes Schichtenwasser angetroffen. Es handelt sich hierbei um einen kleinräumigen 
Grundwasserschaden. 
Für den Parameter MKW sind in der BBodSchV keine Prüfwerte zur Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Mensch 
aufgeführt, da es sich bei dieser Stoffgruppe um eine komplexe Mischung aus Benzinen und Mineralölen mit Hunderten von 
Einzelverbindungen handelt. Dazu wurden Prüfwertvorschläge für flüchtige MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe) zur 
Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch (LABO, 2017) herangezogen. Diese Stoffe sind im Hinblick auf eine 
mögliche „Anreicherung in geschlossenen Räumen“ relevant. Im Bereich der ehemaligen Tankstelle wurden 
Prüfwertüberschreitungen für Wohngebiete nachgewiesen. 
Bei einer Umnutzung des Geländes zu Wohnzwecken und einer damit ggf. verbundenen Entsiegelung besteht eine 
Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Mensch bzw. es ist eine Ausbreitung des Grundwasserschadens über das 
Grundstück hinaus zu befürchten.  
Da für beide Bereiche eine Unterkellerung bzw. eine Tiefgarage mit einem tiefreichenden Erdaushub vorgesehen ist, ist 
davon auszugehen, dass von einer vollständigen Sanierung der beiden belasteten Bereiche auszugehen ist. Die 
Sanierungsmaßnahme ist so auszuführen, dass für die geplante sensiblere Wohnnutzung keine Gefährdung mehr ausgeht. 
Die Sanierungsarbeiten sind unter gutachterlicher Begleitung durchzuführen. Als Sanierungszielwerte werden für die 
Aushubsohle und die -wände < 300 mg/kg MKW und 2 mg/kg BTEX vorgegeben. Nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahme ist dem Fachbereich Klima und Umwelt ein gutachterlicher Abschlussbericht über die Begleitung der 
gesamten Maßnahme entsprechend den vorab aufgeführten Vorgaben (u.a. Freimessungen, ordnungsgemäße Entsorgung) 
vorzulegen. Details zur Umsetzung werden innerhalb des Durchführungsvertrages geregelt.  
Das Grundstück wird dann unter der Bezeichnung AS 380 mit „nachrichtlicher“ Kennzeichnung gemäß § 8 Landesbo-
denschutzgesetz NRW im Altlastenverdachtsflächenkataster Stadt Aachen geführt. Der § 8 besagt, dass diese Daten, die 
nach der Bewertung durch die zuständige Behörde die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz nicht 
oder nicht mehr erfüllen, mit besonderer Kennzeichnung nachrichtlich aufgenommen werden können, soweit dies für die 
Aufgabenerfüllung der in § 10 Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG) genannten Behörden und öffentlichen Stellen 
erforderlich ist. Die Untere Bodenschutzbehörde dokumentiert damit nachvollziehbar, dass die Fläche saniert wurde.  
 
Schutzwürdige Böden 
Der vorsorgende Bodenschutz bildet einen Schwerpunkt des gesetzlichen Schutzauftrages, denn der Boden benötigt einen 
besonderen Schutz, um seine vielfältigen Funktionen erfüllen zu können. Grundsätzlich ist jeder Boden schützenswert. Es 
gibt jedoch Böden, die in hohem Maß besondere Funktionen im Naturhaushalt erfüllen. Werden diese Böden versiegelt, 
abgegraben oder durch Verdichtung und Erosion geschädigt, sind solche Veränderungen praktisch irreversibel. 
Es bestehen aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken im Hinblick für die geplante zukünftige Nutzung, da in dem 
Plangebiet aufgrund der Vornutzung die Böden bereits anthropogen überprägt sind und keine schutzwürdigen Böden mehr 
vorhanden sind.  
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Die Wiedernutzung einer gewerblichen Brachfläche und die Schonung besonders wertvoller und schutzwürdiger Böden im 
Außenbereich wird als sehr positiv bewertet.  
Unversiegelte Böden haben als Wasserspeicher und Wasserlieferant für die Pflanze einen bedeutsamen Einfluss auf das 
Stadtklima, weil mit der Verdunstung von Wasser durch die Pflanze und von der Bodenoberfläche eine fühlbare Abkühlung 
der umgebenden Luft verbunden ist. Unversiegelte Flächen sind auch im Kontext des verstärkten Auf-tretens von 
Starkregenereignissen von großer Bedeutung. 
 
5.5 Kampfmittel 

Da das Plangebiet im ehemaligen Bombenabwurf- und Kampfgebiet liegt, wird eine Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit 
empfohlen. Der Hinweis auf diese Empfehlung wird in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
 
5.6 Wasserschutz 

Bezüglich des Schutzgutes Wasser stehen der Schutz der Gewässer und deren Funktion für den Menschen und den 
Naturhaushalt im Vordergrund. Abzuwägen sind die denkbar möglichen Auswirkungen auf das Grundwasser und die 
Oberflächenwässer, die sich aus der Umsetzung des Bebauungsplanes durch die Bebauung und Nutzung von Flächen und 
deren Entwässerung ergeben können. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen liefert das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG NRW). 
 
Die Wasserführung in dem Plangebiet ist durch Hangwasser des Lousberges gekennzeichnet (Kramm Ingenieure GmbH & 
Co. KG, Aachen, Juni 2018). Es wird gespeist durch über den Lousberg niedergehende Regenfälle, die zunächst in den 
Berg versickern und infolge von Durchlässigkeitsunterschieden zwischen den aus unterschiedlichen Bodenschichten 
aufgebauten Lousberg im Bereich von Schichtwechseln seitlich geländenah unterhalb der Hangoberfläche austreten 
können. Nordöstlich des Plangebiets besteht ein solcher Schichtwechsel knapp unterhalb der Rütscher Straße, wo die 
etwas besser durchlässigen „Aachener Sande“ oberhalb der „Basisschichten“ enden und mit vermehrt auch tonigen und 
schluffigen, d.h. auch wasserstauenden, Zwischenlagen in den „Basisschichten“ beginnen. 
 
Gemäß Generalentwässerungsplan der Stadt Aachen wird das Plangebiet mit einem Befestigungsgrad von 85 % angesetzt. 
Gemäß Grünordnungsplan ‚Bestand‘ liegt heute eine Versiegelung von nahezu 98,7 % vor. Gemäß städtebaulichem 
Entwurf werden ca. 81,4 % der Plangebietsfläche versiegelt, wenn die mit Erdreich überdeckten Tiefgaragenflächen 
einbezogen werden. Im Vergleich zur heutigen Versiegelung ist durch das geplante Vorhaben somit eine Reduzierung der 
Versiegelung von nahezu 17,3 % anzunehmen. Aufgrund der festgesetzten Bodenüberdeckungen der Tiefgaragen, deren 
Begrünung bis auf Zuwegungen und Terrassen und der geplanten Dachbegrünungen ergeben sich Aspekte, die zusätzlich 
den Oberflächenwasserabfluss reduzieren.  
 
Die bereits bestehende Bebauung innerhalb des Plangebietes entbindet von der Pflicht, das Niederschlagswasser gemäß 
§ 44 Landeswassergesetz ortsnah zu versickern oder einem Gewässer zuzuführen. Unabhängig davon wäre aufgrund der 
Bodendurchlässigkeit eine gezielte Versickerung von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser grundsätzlich an keiner 
Stelle im Plangebiet möglich. Daher ist eine Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in den 
Mischwasserkanal der Roermonder Straße vorgesehen. 
 
Die Roermonder Straße gehört zum Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage Aachen Soers, die an die Wurm 
angeschlossen ist. Am Unterlauf der Wurm besteht eine akute Hochwassergefahr nach Starkregenereignissen, sodass bei 
neuen Baumaßnahmen, die eine zusätzliche Flächenversiegelung mit sich bringen können, gemäß dem Verursacherprinzip 
örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasserschutz bezogen auf das 100-jährliche Ereignis ergriffen werden müssen, 
um die bestehende, bereits kritische Situation nicht weiter zu verschärfen. Da das Grundstück gegenüber dem heutigen 
Zustand entsiegelt wird, ist durch die Baumaßnahme von keiner Erhöhung des Oberflächenabflusses auszugehen. 
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Im Rahmen der Entwässerungsplanung wird im Baugenehmigungsverfahren der rechnerische Nachweis erbracht, dass 
keine zusätzliche abflusswirksame Versiegelung gegenüber dem heutigen Zustand erfolgt.  
Sollte Grundwasser aufgegraben werden, sind ggf. Maßnahmen, z.B. eine druckwasserdichte Abdichtung der 
erdberührenden Bauwerke zum Schutz vor hohem Grundwasser, erforderlich. 
 
Durch das Plangebiet sind keine Thermalquellenzüge und ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. 
 
5.7 Stadtklima / Lufthygiene / Klimaschutz / Besonnung 

Das Plangebiet liegt im Bereich des klimatisch stark belasteten innerstädtischen Lastraumes. Aufgrund der derzeitigen und 
zukünftigen klimatischen/lufthygienischen Betroffenheit im Aachener Talkessel befindet sich das Plangebiet gemäß 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im dargestellten Schutzbereich ‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöhter Bedarf 
an Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.  
Der angrenzende Lousberg ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Auch aufgrund dieser Situation wird im Plangebiet im 
rückwärtigen Bereich durch die Aufteilung auf vier Einzelkörper eine Baustruktur vorgesehen, die eine geringe 
Barrierewirkung gegenüber den Luftbewegungen entfaltet und Wärmeinseln vermeidet. Die Roermonder Straße ist 
lufthygienisch stark belastet, die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden hier teilweise deutlich überschritten. Bei der 
Planung der Tiefgarage ist eine zusätzliche Schadstoffbelastung der Wohnräume durch entsprechende Lage der 
Ablufteinrichtungen zu verhindern.  
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist zu prüfen, ob umgebende immissionssensible Nutzungen (Terrassen, 
Balkone, Wohnfenster, Kinderspielflächen, etc.) durch die abgasbeladene Garagenabluft vor Geruchsbelästigung oder 
emissionsbelasteter Abluft aus der Belüftung (Abluftkanäle / -öffnungen) der Tiefgarage in unzulänglicher Weise betroffen 
sind. Die Tiefgarage soll mit einer natürlichen Be- und Entlüftung ggf. mit mechanischer Unterstützung ausgestattet werden. 
 
Im weiteren Umfeld befinden sich Gewerbebetriebe, deren Emissionen zu Geruchsbelastungen führen können. In ca. 300 m 
Entfernung befindet sich westlich des Plangebiets der Betrieb Lindt. Die hier entstehenden Emissionen aus der 
Schokoladenproduktion liegen im Geltungsbereich deutlich unterhalb der Grenzwerte, weil sich das Plangebiet nicht in der 
Hauptwindrichtung befindet. 
 
In der Prognose der Geruchsimmissionssituation bezüglich des Bebauungsplanes einer Lackiererei an der Roermonder 
Straße in Aachen (ANECO, Februar 2020, Mönchengladbach) wird mithilfe getroffener Annahmen und einer geschätzten 
Vorbelastung gezeigt, dass der Immissionswert der GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie) für Wohn-/ Mischgebiete innerhalb 
des Plangebietes eingehalten wird. 
 
Auch aus klimatischen und lufthygienischen Gründen wird festgesetzt, dass Tiefgaragen bis auf Zuwegungen und 
Terrassen sowie Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche bis auf Flächen für Belichtungszwecke, Solaranlagen oder 
Dachterrassen zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten sind.  
Durch die Nähe der zukünftigen Wohnbebauung zum Einzelhandel, zu Dienstleistungsbetrieben und Arbeitsstätten werden 
darüber hinaus die Verkehrsbewegungen reduziert. 
 
Für die Hausgruppe im W3 wurde aufgrund der Nähe zu der südwestlich gelegenen grenzständigen Bestandsmauer durch 
das Vermessungsbüro Franken-Wüller ein Verschattungsmodell erstellt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. 
Die in der DIN 5034-1 empfohlene Mindestbesonnungsdauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier 
Stunden am 21. März bzw. 23. September werden eingehalten. 
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5.8 Energie 

Das Energiekonzept sieht eine Gasversorgung mit Blockheizkraftwerk vor. Das Blockheizkraftwerk ist nördlich des 
Vorderhauses innerhalb der mit der Gebäudehöhe GH1 festgesetzten überbaubaren Fläche vorgesehen. Der notwendige 
Wirkungsgrad wird von einem beauftragten Energieberater im weiteren Verfahren ermittelt. Für die Stadt Aachen stellt die 
KWK-Technik (Kraft-Wärme-Kopplung) eine wichtige Säule dar, um die Klimaschutzziele vor Ort zu erreichen. Die 
Gebäudeausrichtung ermöglicht eine gute passive Nutzung der Sonnenenergie. 
 
Im Rahmen der weiteren Detaillierung des Hochbaus wird ein Energieberater eingeschaltet, der ein umfassendes 
energetische Konzept erstellen und die Entwicklung der thermischen Gebäudehülle gutachterlich begleiten wird. Es wird 
angestrebt, die Gebäude als KfW Effizienzhaus 55 zu entwickeln. Die Gebäude würden somit einen sehr hohen 
energetischen Standard aufweisen und lediglich 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigen. Diese 
Effizienzhaus-Klasse soll dahingehend erweitert werden, dass erneuerbare Energien (EE) mit einem Anteil von mindestens 
55 Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude erforderlichen Energiebedarfs zum Einsatz kommen 
sollen. 
 
5.9 Schutz der Kulturgüter 

Gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit der Realisierung der Planung keine 
Beeinträchtigung bodendenkmalpflegerischer Belange verbunden ist. Eine Aufklärung des Sachverhaltes ist aufgrund der 
Bestandsbebauung innerhalb des Plangebietes erst nach deren Abriss möglich. Bei zukünftigen Bodenbewegungen 
auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Stadt als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt 
(Landschaftsverband Rheinland) unverzüglich zu melden. Der Hinweis auf diese Empfehlung wird in den 
Durchführungsvertrag aufgenommen.  
 
 
6. Auswirkungen der Planung 

Durch die Bebauung heute minder genutzter Flächen im Bereich zwischen der Roermonder Straße und der Rütscher Straße 
soll nach Aufgabe eines Gewerbebetriebes eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichergestellt 
werden. Durch die Realisierung gemäß des Vorhaben- und Erschließungsplanes soll dringend benötigter Wohnraum in 
innenstadtnaher Lage geschaffen werden. Zudem entsteht eine Aufwertung und Öffnung des heute für die Bevölkerung 
unzugänglichen Areals. Mit der Öffnung wird die Erreichbarkeit des nordöstlich gelegenen Kinderspielplatzes verbessert. 
Durch die innenstadtnahe Lage des Plangebietes wird die vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet. Durch das geplante 
Vorhaben können insgesamt 142 Wohnungen realisiert werden. Damit wird ein hoher Beitrag zur Verbesserung der 
angespannten Wohnungssituation, insbesondere bezogen auf Studentenwohnen, geleistet. 
 
Um innenstadtnah zusätzlichen Wohnraum schaffen zu können, sind aufgrund der Nähe zum Bendplatz und der Lage an 
der Roermonder Straße erhebliche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Im Bereich der rückwärtigen Bebauung wird eine 
geringfügige Überschreitung der Immissionswerte der Freizeitlärmrichtlinie aufgrund der zeitlichen Beschränkung in Kauf 
genommen. 
 
Die festgesetzten Gebäudehöhen entlang der Roermonder Straße orientieren sich an der südöstlich angrenzenden 
Bestandsbebauung. Diese Höhen sind neben der Anpassung an den Bestand auch aufgrund der innerstädtischen Lage und 
des hohen Wohnraumbedarfs gerechtfertigt. Zusätzlich übernimmt die Bebauung entlang der Roermonder Straße 
Schallschutzfunktionen für den rückwärtigen Bereich. 
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Die Gebäudehöhen der rückwärtigen Bebauung dienen insbesondere der Raumbildung entlang des Parks an der Rütscher 
Straße und berücksichtigen die topographisch vorgegebenen Höhenunterschiede zwischen Roermonder und Rütscher 
Straße. 
 
Von der Planung gehen unter Berücksichtigung nachfolgender Maßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen aus. 
 
Folgende Maßnahmen sind u.a. erforderlich: 

• Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel nach Abriss der Bestandsgebäude 

• Gestaltung der Hochbauplanung entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

• die Umsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen 

• 30 % aller Wohnungen sollen öffentlich gefördert werden 

• zeitliche Reihenfolge der Realisierung und des Bezuges 

• die Überdeckung der nicht überbauten Tiefgarage mit 60 cm Erdreich bzw. Substrat und einer Begrünung der Fläche 
bis auf Zuwegungen und Terrassen 

• die Anlage von Gründächern mit einer mindestens extensiven Begrünung  

• Umsetzung von Photovoltaikanlagen 

• Hochbaustandard (KfW Effizienzhaus 55, Energieberatung) 

• die Umsetzung der Freiraumgestaltung entsprechend des Freianlagenplanes 

• Erhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Böschungsmauer 

• Schutz des angrenzenden Baumbestandes 

• Maßnahmen zur Bodensanierung 

• der Fußweg an der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze ist aufzuwerten 

• Abriss der Bebauung nordöstlich des Geltungsbereichs in der öffentlichen Grünfläche 

• die öffentliche Verkehrsfläche unmittelbar südwestlich des Geltungsbereichs an der Roermonder Straße ist an das 
Bauvorhaben anzupassen und entsprechend dem Standard der Stadt Aachen herzustellen 

• Erstellung eines Mobilitätskonzeptes 

• Anpassung der Signalanlage Kühlwetterstraße / Roermonder Straße  
 
 
7. Kosten 

Für die Erarbeitung der städtebaulichen Planung und der Fachgutachten entstehen der Stadt keine Kosten, da diese von 
dem Vorhabenträger übernommen werden. Die Kosten für die Freilegung des Plangebietes werden, wie die Kosten für die 
Aufwertung der Spielplatzfläche, vom Vorhabenträger übernommen. Entschädigungskosten gemäß § 39 ff. BauGB sind 
nicht zu erwarten, da keine Maßnahmen getroffen werden, die sich nachteilig auf persönliche Lebensumstände auswirken 
könnten.  
 
 
8. Durchführungsvertrag 

Zur Sicherung der Realisierung und der Umsetzung der Planung wird zum Satzungsbeschluss zwischen der Stadt Aachen 
und dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag stellt alle Voraussetzungen und 
Bedingungen für die Realisierung der Maßnahmen sicher. 
 
Die unter 6. ‚Auswirkungen der Planung‘ aufgeführten Maßnahmen sind insgesamt für die Umsetzung des Vorhabens 
entsprechend der Planung erforderlich und werden wesentlicher Inhalt der Regelungen des Durchführungsvertrages.  
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9. Plandaten 

Plangebiet  100,0 %  6.361 m² 
 
Allgemeines Wohngebiet 97,6 %  6.208 m² 
 
Öffentliche Verkehrsfläche   2,4 %  153 m2 
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für den Bereich zwischen Roermonder Straße und Grünfläche Rütscher Straße   

im Stadtbezirk Aachen-Mitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage des Plangebietes 
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1. Niederschrift der Anhörung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (20.02.2019) 
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Stellungnahme zur Niederschrift 

 
Verkehr 
Eine unmittelbare Verbindung zwischen Lousbergstraße und Roermonder Straße würde aufgrund des bestehen-
den Höhenunterschiedes von ca. 7 m eine Straße mit einer Neigung von ca. 10 % erfordern. Würde man die 
Straße schräg in das Gebiet planen mit einer moderaten Straßenneigung, wären die restlichen Flächen nicht 
mehr nutzbar. Zudem könnte der Baumbestand nordöstlich des Plangebietes nicht erhalten und die bestehende 
Grünfläche an der Rütscher Straße müsste gequert werden.  
 
Die geplante Erschließungssituation wurde aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Roermonder Stra-
ße entsprechend begutachtet. Gemäß des Gutachtens erhöhen sich die Quell- und Zielverkehre im Planfall im 
Vergleich zum Bestand nur geringfügig. Durch den Versatz der Kühlwetterstraße zur geplanten Grundstückszu-
fahrt ist eine Signalisierung der Zu- und Ausfahrt mit einer zusätzlichen Signalphase notwendig. Aufgrund des 
geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist bei einer Vollsignalisierung eine leistungsfähige Abwicklung der 
Verkehre auf dem Knoten möglich. Somit sind keine Auswirkungen auf die Bushaltestelle zu erwarten. Der Rad-
verkehr wird im Rahmen der Ampelschaltung entsprechend berücksichtigt. 
 
Umwelt 
Das Plangebiet liegt im Bereich des klimatisch stark belasteten innerstädtischen Lastraums. Aufgrund der klimati-
schen Betroffenheit im Aachener Talkessel befindet sich das Plangebiet gemäß Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes im Schutzbereich ‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel. 
 
Zur Vermeidung einer barriereartigen Bebauung wurde der rückwärtige Bereich des Plangebietes deshalb auf 
insgesamt vier Häuser am Park und eine Hausgruppe aufgeteilt. Ein Abfluss der Kaltluft des Lousbergs wurde 
bereits durch die Neubebauung zwischen Försterstraße und Rütscher Straße unterbunden. 
 
Im Rahmen eines Lärmgutachtens wurden die Auswirkungen von drei Gewerbebetrieben auf das Plangebiet 
untersucht. Gemäß Lärmgutachten sind aus den Gewerbebetrieben nur während der Tagzeit zwischen 7.30 und 
19.00 Uhr Geräuschimmissionen zu erwarten. In allen Bereichen des Plangebietes werden dadurch die schall-
technischen Orientierungswerte aus DIN 18005 Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete nicht überschritten. Somit 
sind hinsichtlich der Geräuschbelastung durch den Gewerbelärm keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an 
den Gebäuden erforderlich. 
Gemäß Geruchsgutachten, das aufgrund der angrenzenden Lackiererei beauftragt wurde, ergibt sich eine maxi-
male Geruchsstundenhäufigkeit auf der Fläche des Plangebietes von 5 % der Jahresstunden. Mithilfe der ge-
troffenen Annahmen und der geschätzten Vorbelastung kann somit gezeigt werden, dass der Immissionswert der 
Geruchsimmissionsrichtline (GIRL) für Wohn- und Mischgebiete eingehalten wird. 
 
Im rückwärtigen Bereich des Plangebietes sind keine weiteren Stellplätze vorgesehen. Der ruhende Verkehr wird 
komplett innerhalb der Tiefgarage untergebracht. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist nachzuwei-
sen, dass durch die Bauausführung der Tiefgarage und deren Zufahrt keine schädlichen Umweltauswirkungen für 
die Nachbarschaft entstehen. 
 
 
 
Städtebauliches Konzept 
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Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, dessen 
Verfahren auf Antrag eines Vorhabenträgers eingeleitet wurde. Weil der Vorhabenträger die Verfügbarkeit der 
Grundstücke nachweisen konnte und aufgrund des akuten Wohnungsmangels in der Stadt Aachen wurde das 
Bebauungsplanverfahren entsprechend des Antrages eingeleitet. 
Die Aufweitung des Geltungsbereiches hätte langwierige Grundstücksverhandlungen erfordert und würde einer 
kurzfristigen Umsetzung der Planungsabsicht entgegenstehen. 
 
Aufgrund der Hochlage der Rütscher Straße ist eine höhere Geschosszahl im Bereich der rückwärtigen Bebau-
ung des Plangebietes unproblematisch. Im Gegenzug wurde die Grundfläche der Häuser am Park reduziert und 
damit die Durchlüftung verbessert. Deswegen wurde die Variante 2 nach Vorstellung im Gestaltungsbeirat favori-
siert. 
Um die Auswirkungen der Grenzmauer südwestlich des W3 zu beurteilen, wurde eine Verschattungsstudie ange-
fertigt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. Die in der DIN 5034.1 empfohlene Mindestbesonnungs-
dauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier Stunden am 21. März bzw. 23. September 
wurde hinreichend eingehalten. Somit sind gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
 
Die Höhe der Bebauung an der Roermonder Straße orientiert sich an der angrenzenden Bebauung. Die Reduzie-
rung der Geschossigkeit auf vier würde einer möglichst homogenen Gebäudehöhe entlang der Roermonder 
Straße widersprechen und zudem den Lärmeintrag durch den Bendplatz im rückwärtigen Bereich erhöhen. 
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2. Eingabe Nr.1 vom 08.03.2019   
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1: 
 
Im Rahmen eines Lärmgutachtens wurden die Auswirkungen von drei Gewerbebetrieben auf das Plangebiet 
untersucht. Gemäß Lärmgutachten sind aus den Gewerbebetrieben nur während der Tagzeit zwischen 7.30 und 
19.00 Uhr Geräuschimmissionen zu erwarten. In allen Bereichen des Plangebietes werden dadurch die schall-
technischen Orientierungswerte aus DIN 18005 Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete nicht überschritten. Somit 
sind hinsichtlich der Geräuschbelastung durch den Gewerbelärm keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an 
den Gebäuden erforderlich. 
Gemäß Geruchsgutachten, das aufgrund der angrenzenden Lackiererei beauftragt wurde, ergibt sich eine maxi-
male Geruchsstundenhäufigkeit auf der Fläche des Plangebietes von 5 % der Jahresstunden. Mithilfe der ge-
troffenen Annahmen und der geschätzten Vorbelastung kann somit gezeigt werden, dass der Immissionswert der 
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) für Wohn- und Mischgebiete eingehalten wird. 
 
Um die Auswirkungen der Grenzmauer südwestlich des W3 zu beurteilen, wurde eine Verschattungsstudie ange-
fertigt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. Die in der DIN 5034.1 empfohlene Mindestbesonnungs-
dauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier Stunden am 21. März bzw. 23. September 
wurde hinreichend eingehalten. Somit sind gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
Damit kann die Mauer in ihrer heutigen Form und Lage erhalten bleiben. Ohnehin muss sie aus statischen Grün-
den am heutigen Standort gesichert werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.   
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3. Eingabe Nr. 2 vom 13.03.2019  
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2. 
 
Die Anforderungen an den Grundwasser- und den Hochwasserschutz und bezüglich der Entwässerung werden 
hinreichend innerhalb der Begründung unter 5.5 ‚Wasserschutz‘ beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Maßnahmen zum Schutz vor hohem Grundwasser oder Umleitungen des Grundwasserstroms erforderlich wer-
den, wenn Grundwasser aufgegraben wird. 
 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich eine verringerte Versiegelung sich positiv auf verschiedene Umwelt-
faktoren auswirkt.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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4. Eingabe Nr. 3 vom 18.03.2019    
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3: 
 
Der Flächennutzungsplan wurde zwischenzeitlich beschlossen. Der bisherige Flächennutzungsplan aus dem 
Jahr 1980 stellt das Plangebiet als ‚Gemischte Bauflächen‘ dar, für den Bereich zwischen Roermonder Straße 
und Rütscher Straße ist die Darstellung in der Neuaufstellung identisch. Zusätzlich wird als Hinweis ergänzt, dass 
der Geltungsbereich innerhalb der Abgrenzung des Schutzbereichs Stadtklima liegt. Die Darstellungen in der 
Neuaufstellung stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden alle relevanten Aspekte geprüft und in der Begründung zum Be-
bauungsplan dargestellt. 
 
Die städtebaulichen Ziele werden innerhalb der Begründung unter 3. ‚Ziel und Zweck der Planung‘ hinreichend 
beschrieben. Es wird sowohl die Notwendigkeit der Schaffung von zentral gelegenem Wohnraum als auch das 
Gebäudekonzept und die Erschließung erläutert.  
Außerdem wird festgesetzt, dass 30 % aller Wohnungen öffentlich gefördert werden sollen. 
 
Die Nutzung einer vorher bereits bebauten zentralen Fläche bietet eine gute Möglichkeit, ressourcenschonend 
Wohnraum zu schaffen und im Gegenzug ökologisch wertvolle Flächen am Ortsrand zu erhalten. Durch einen 
sparsamen Flächenverbrauch und eine gute Durchgrünung werden die Durchlüftung des Planbereiches und der 
angrenzenden Gebiete gewährleistet. 
 
Die Lärm- und Abgas-Immissionen werden innerhalb der Begründung unter 5.1 ‚Lärmschutz‘ und unter 5.6 
‚Stadtklima / Lufthygiene / Klimaschutz ‘ hinreichend beschrieben. Aufgrund der Belastung durch den Verkehrs-
lärm auf der Roermonder Straße sind passive Schallschutzmaßnahmen zwingend notwendig. Auch aus klimati-
schen und lufthygienischen Gründen wird festgesetzt, dass Tiefgaragen und Flachdächer zu überdecken bzw. zu 
begrünen sind. 
 
Innerhalb des Baumbilanzplanes wird der komplette Baumbestand dargestellt. Der Umgang mit dem Baumbe-
stand wird innerhalb der Begründung unter 5.2. ‚Biologische Vielfalt‘ hinreichend beschrieben.  
 
Der Hochbau soll entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes umgesetzt werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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Eingabe Nr. 4 vom 14.03.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4: 
 
Das Bebauungsplanverfahren soll aufgrund der innerstädtischen Lage des Geltungsbereiches und der Wie-
dernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchge-
führt werden. Da die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO aufgrund der geringen Größe des Be-
bauungsplanes deutlich unterhalb der Obergrenze gemäß § 13a BauGB von maximal 20.000 m² liegt, entfallen 
eine formale Umweltprüfung und der Umweltbericht. Anhaltspunkte für eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) liegen nicht vor. 
Im beschleunigten Verfahren müssen Eingriffe in den Naturhaushalt, die aufgrund der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, nicht ausgeglichen werden. Pauschal geht der Gesetzgeber davon aus, dass hier 
die Eingriffe bereits vor dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bzw. im vorliegenden Fall vor Errich-
tung des Autohauses erfolgt sind. Somit entfällt die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen. Gleichwohl wer-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens alle umweltrelevanten Belange untersucht. 
 
Das Plangebiet ist über die Roermonder Straße an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die 
Zufahrt zum rückwärtigen Bereich ist von der Roermonder Straße neben der bereits bestehenden Fußweganbin-
dung vorgesehen. Eine zweite Fußweganbindung an den Grünzug Rütscher Straße zwischen den Stadtvillen und 
der Hausgruppe ermöglicht eine zusätzliche Verknüpfung in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz im angrenzenden 
Park, eine verkehrliche Erschließung über die Rütscher Straße ist nicht vorgesehen. 
 
Zur Schaffung eines homogenen Gesamtbildes werden innerhalb des Plangebietes keine maximalen Geschoss-
zahlen, sondern Gebäudehöhen normiert. Diese Festsetzungen ermöglichen aufeinander abgestimmte Gebäu-
dehöhen und bewirken ein in sich homogenes Erscheinungsbild des zukünftigen Quartiers. Die Gebäudehöhe 
entlang der Roermonder Straße orientiert sich an der südöstlich angrenzenden Bestandsbebauung. Die inner-
städtische Situation an einer stark frequentierten Ausfallstraße rechtfertigt die geplante Höhenentwicklung. 
Der nordöstlich an das Plangebiet angrenzende Lousberg ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Auch deswegen wird 
im Plangebiet im rückwärtigen Bereich eine Baustruktur vorgesehen, die eine geringe Barrierewirkung gegenüber 
den Luftbewegungen entfaltet. Es ist davon auszugehen, dass durch den Klimawandel die Wärmeinsel-Effekte 
innerhalb der Stadt verstärkt werden. Diesem Effekt wird durch den gegenüber der Ausgangssituation hohen 
Freiflächenanteil, die Anordnung der Gebäudekörper sowie die Aufteilung der rückwärtigen Bebauung auf vier 
Einzelbaukörper entgegengewirkt. Die Maßnahmen ermöglichen eine gute Durchlüftung des rückwärtigen Berei-
ches. 
 
Die Zahlung eines Ablösebetrages entspricht Regeln des Ratsbeschlusses. Im Durchführungsvertrag wird si-
chergestellt, dass der bestehende Spielplatz nordöstlich des Plangebietes aufgewertet wird.  
 
Die rückwärtige Bebauung wird derart auf dem Grundstück platziert, dass der Baumbestand auf der nordöstlich 
angrenzenden Grünfläche nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Baumbilanzplanes wird der komplette Baum-
bestand dargestellt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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Zusammenstellung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 

BauGB zum Bebauungsplan Nr. 991 mit den entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung 

 

1. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland  (05.03.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1: 

 

Gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit der Realisierung der Planung keine Be-

einträchtigung bodendenkmalpflegerischer Belange verbunden ist. Eine Aufklärung des Sachverhaltes ist auf-

grund der Bestandsbebauung nicht möglich. In die Begründung wird der Hinweis aufgenommen, dass bei Bo-

denbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde der Stadt als Untere Denkmalbehörde oder 

dem LVR-Amt unverzüglich zu melden sind. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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2. Regionetz GmbH  (07.03.2019) 

      

   

 

 

 

 

  

100 von 140 in Zusammenstellung



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 992 Abwägung frühzeitige Beteiligung 

- Roermonder Straße / Rütscher Straße - Fassung vom 12.07.2021 

 

  

6 / 10 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2.: 

 

Die bereits bestehende Bebauung innerhalb des Plangebietes entbindet von der Pflicht, das Niederschlagswas-

ser gemäß § 44 Landeswassergesetz ortsnah zu versickern oder einem Gewässer zuzuführen. Daher ist eine 

Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in den Mischwasserkanal der angren-

zenden Roermonder Straße vorgesehen. Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage 

Aachen Soers, die an die Wurm angeschlossen ist. Am Unterlauf der Wurm besteht eine akute Hochwasserge-

fahr nach Starkregenereignissen, sodass bei neuen Baumaßnahmen, die eine zusätzliche Flächenversiegelung 

mit sich bringen können, gemäß dem Verursacherprinzip örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasser-

schutz bezogen auf das 100-jährliche Ereignis ergriffen werden müssen. Die Flächen sind heute zu 98,7 % ver-

siegelt und das Grundstück zu ca. 70 % überbaut, sodass mit der geplanten zukünftigen Bebauung und Begrü-

nung eine Entsiegelung erfolgt. Die zukünftige Bebauung und Erschließung sieht eine Versiegelung von ca. 

81,4 % vor, so dass von einer Entsiegelung gegenüber dem heutigen Zustand von 17,3 % ausgegangen werden 

kann. Damit wird dem Hochwasser an der Wurm deutlich entgegen gewirkt. 

Für das gesamte Plangebiet ist eine Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in 

den Mischwasserkanal der Roermonder Straße vorgesehen.  

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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3. Stadt Aachen, Bauverwaltung, Kampfmittelbeseitigung  (07.03.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3.: 

 

In der Begründung wird unter 5.4 ‚Bodenschutz‘ darauf hingewiesen, dass das Plangebiet in einem ehemaligen 

Bombenabwurf- und Kampfgebiet liegt und eine Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit empfohlen wird. Eine Un-

tersuchung kann aufgrund der Bestandsbebauung erst im Rahmen der Abrissarbeiten vorgenommen werden. 

In den Durchführungsvertrag wird ein entsprechender Passus aufgenommen. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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4. Regionetz GmbH (24.04.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4.: 

 

Bei den betroffenen Grundstücksflächen handelt es sich um den heutigen Bunkerweg, der entlang der südöstli-

chen Grenze des Geltungsbereiches verläuft. Dieser Weg wird innerhalb des Bebauungsplanes als Verkehrsflä-

che mit der besonderen Zweckbestimmung ‚Fuß- und Radweg‘ festgesetzt. Der Weg soll durch vereinzelte Grün-

elemente aufgewertet werden. Dabei werden die erforderlichen Abstände zu Leitungen eingehalten. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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Protokoll der 1. Gestaltungsbeiratssitzung 2021 
Rückmeldebogen – Projekt III 

24.02.2021 

 

Objekt: Roermonder Straße, Rütscher Straße 
Architektur: Heuer Faust Architekten, Aachen 
Bauherr: 
 

Bonava Deutschland GmbH 

Projektstatus: Grundlagen- 

ermittlung 
Vorplanung Entwurfsplanung 

Genehmigungs- 

planung 

Beiratsbesuch: 

 

1 

(07.11.2018) 

2 

(24.02.2021) 

3 4 

 

Vorstellung und Diskussion 

Nach der Vorstellung des Projekts durch das Architekturbüro werden im Gremium Fragen zum Projekt geklärt 

sowie Meinungen und Denkanstöße ausgetauscht, die im Folgenden thematisch zusammengefasst sind. 

 

Erdgeschosszone und Freiräume 

Im Beirat wird nach den Gründen der Positionierung der Erschließung der vorderen Gebäude an der Roermonder 

Straße gefragt. Die Gäste weisen auf die zweckmäßigere Erschließung über die Roermonder Straße hin, die 

gleichzeitig mehr Platz für Grün im hinteren Bereich lasse. Der Beirat merkt an, dass hier noch einmal überprüft 

werden müsse, ob das Angebot an Spielflächen und die Qualität an Grünflächen in diesem rückwärtigen Bereich 

ausreichend seien. Die Anwesenden diskutieren zudem über den fehlenden Freiraum des als studentisches 

Wohnen markierten Teils im vorderen Gebäudekomplex. Die Gäste verweisen darauf, dass alternativ eine Auf-

enthaltszone im Erdgeschoss als Treffpunkt geschaffen werden solle. In diesem Zusammenhang empfehlen ei-

nige Mitglieder des Beirats über die geschlossene Fassade im Erdgeschoss nachzudenken und Möglichkeiten 

der Kommunikation mit dem Straßenraum zu finden, um eine positive Adresse zu entwickeln. Im weiteren Verfah-

ren solle über die Absicherung des in den Plänen dargestellten Grüns nachgedacht werden.  Eine barrierefreie 

Anbindung in den Park, wie es sich einige Anwesende wünschen, sei aufgrund der starken Topographie schwer 

umsetzbar, betonen die Gäste. 

 

Fassadengestaltung 

Der Beirat empfiehlt, trotz des Aufgreifens des Fassaden-Rhythmus der Straße, die Fugen, also den hervorgeho-

benen Treppenhausbereich, zu überdenken und die Fassaden zu überarbeiten. Die Fassadengliederung zur Ro-

ermonder Straße sei nicht klar. Der Architekt betont, dass er sich Öffnungen in der Fassade im Erdgeschoss vor-

stellen könne und diese Anregung gerne mitnehme. Außerdem erklärt er, dass die Begrünung an der Fassade 

nicht mittels durchgängiger vertikaler Begrünungen sondern auf verschiedenen Ebenen vorgesehen sei. Die Bau-

körpergliederung durch die vertikalen Elemente und das Einsetzen des Materials Backstein in der Fassade mit 

den differenzierten Farben sollen helfen, dieses vordere Gebäude und die Stadtvillen als Einheit zu begreifen. Es 

wird angeregt, über die Sinnhaftigkeit der Farbcodierung der Stadtvillen nachzudenken. Die Qualität der Fassa-

denmaterialität solle ebenfalls deutlicher erkennbar sein in den Plänen. 

 

Architektonische Gestaltung Stadtvillen 

Es gibt die Anregung, die Bebauung im hinteren Bereich deutlicher mit dem Park kommunizieren zu lassen, um 

die abweisende Wirkung zu überwinden. Der Architekt erwidert, dass die Plastizität des Baukörpers grafisch nicht 

die Realität widergibt. Gerade der Eingangsbereich, die „farbige Box“, diene als Einschnitt in der Fassade. Be-

sonders die Anbindung in den Park wird vom Beirat als wünschenswert angesehen. 
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Städtebau 

Rege diskutieren die Beiratsmitglieder die städtebauliche Form des Vorhabens. Einige vermissen eine überge-

ordnete Idee, die den vorderen und hinteren Teil miteinander verbindet und auch baulich in die Umgebung ein-

bettet. Besonders die Form der Stadtvilla, die sich viermal wiederhole, sei an dieser Stelle verbesserungsbedürf-

tig. Sowohl die Ausrichtung als auch die Abstände zwischen den Stadtvillen würden laut dem Beirat eine Monoto-

nie und Unbeholfenheit der städtebaulichen Erscheinung noch verstärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung 

Insgesamt betont der Gestaltungsbeirat die Lage dieses Areals als Brücke zwischen Innenstadt, Park und Lous-

berg, die in diesem Projekt mehr gewürdigt werden müsse. Diese besondere Lage am Park müsse durch eine 

offenere Geste und eine stärkere Verknüpfung mit den Gebäuden stärker herausgearbeitet werden. Die beiden 

Teile, die weder durch den Freiraum, noch durch den Städtebau durch eine gemeinsame Idee verbunden wer-

den, sollten zu einem baulichen bzw. städtebaulichen Ensemble entwickelt werden. Die Punkthäuser bzw. Stadt-

villen bedürfen noch einmal einer stärkeren Differenzierung, auch um die Verbindung zu dem Gebäudekomplex 

an der Roermonder Straße herstellen zu können. Die Vertikalität in der Fassade sei durch die Fugen zu stark be-

tont und solle mit dem Thema des Lärmschutzes noch einmal zusammen gedacht werden, um sich weitere Mög-

lichkeiten erschließen zu können. Eine weitere Anregung geht in Richtung der optimalen Grundrissorganisation, 

die mit dem passiven Lärmschutz besonders im Erdgeschoss besser umgehen könne. Die wichtigsten Aspekte, 

die es zum Thema Freiraum zu überarbeiten gilt, seien die fehlende barrierefreie Verbindung zwischen Park und 

Gebäude und das vertikale Grün in der Fassade.  

 

Der Gestaltungsbeirat empfiehlt den Gästen - nach einer Fortentwicklung der geäußerten Ideen und Empfehlun-

gen - erneut an einer Beiratssitzung teilzunehmen. 
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Hochbauplanungen 
zum Vorhaben- und Erschließungsplan 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 992
- Roermonder Straße / Rütscher Straße -

Herr Heckmann

Frau Zartmann

Herr Schnuis

Herr Fenner 

Herr Engelen 

Herr Heuer 

Bonava

Bonava

Raumplan

studio grüngrau

Architekturbüro Engelen

HeuerFaust Architekten

01
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Fotos Modell

02
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Vorhaben und Erschließungsplan

03
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Ansichten Haus 5 + 6, Roermonder Straße

04
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Ansicht Haus 5 Vorderhaus + Ansicht Haus am Park 4 

05

Süd-Ostansicht Haus am Park 4OSTANSICHT HAUS AM PARK 4
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06

Ansichten Haus 5 + 6  v. Nord-Ost (Rückseite)

RÜCKANSICHT STRASSENRANDBEBAUUNG ROERMONDER STRASSE
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Ansichten Häuser am Park v. Süd-West

07

Silhouette Bebauung Rütscher Straße
Silhouette Bebauung Rütscher Straße
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Ansichten Häuser am Park v. Nord-Ost

08
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Parkansichten Sommer / Winter

09
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Gesamtansicht Häuser am Park mit den Häusern 7 - 12 

10
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Fassadenschnitte mit Materialangaben

11
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Darstellung einer Schallschutz - Prallscheibenkonstruktion

12
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Grundrisse Vorderhäuser (EG) und Häuser am Park (Tiefgarage)

13
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Grundrisse Vorderhäuser (1.OG) und Häuser am Park (EG)

14
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Grundrisse Vorderhäuser (3.OG) und Häuser am Park (2.OG)

15
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Grundrisse Vorderhäuser ( 4.OG) und Häuser am Park  (3.OG) 

16
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Grundrisse Vorderhäuser (5.OG) und Häuser am Park  (4.OG)

17
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Grundrisse Dachgeschoss

18

extensive Begrünung
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Grünordnungsplan (1)
zum Bebauungsplan Nr. 992

- Roermonder Straße /
Rütscher Straße -

Bestand

ohne Maßstab

Bestandsgebäude

Bestandslaub- bzw. Obstbaum 
gemäß Baumschutzsatzung

Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes

Bestandslaubbaum, 
fällt nicht unter die Baumschutzsatzung

sonstige versiegelte Flächen

FLÄCHENBILANZ

ZEICHENERKLÄRUNG

Flächen für Tiefgaragen

98,7 %

2.981 m²davon Gebäude

6.360 m²Fläche Plangebiet 100,0 %

6.280 m²versiegelte Flächen

46,9 %

467 m²davon Tiefgarage 7,3 %

80 m²unversiegelte Flächen 1,3 %

unversiegelte Grundstücksfläche

LISTE DER BESTANDSBÄUME IM PLANGEBIET BZW. ANGRENZEND

Nr. Bezeichnung Stammumfang  Kronen- fällt unter die Anzahl der
durch- Baumschutz- erh. Bäume
messer satzung

1 Laumbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
2 Birke 0,9 9 - -
3 Birke 1,1 9 - -
4 Laubbaum 3,9 11 x Erhalt (extern)
5 Kirsche 0,9 11 - Erhalt (extern)
6 Laubbaum   3,3 9 x Erhalt (extern)
7 Laubbaum 3,1 23 x Erhalt (extern)
8 Laubbaum (m-st.) 0,8 9 x Erhalt (extern)
9 Laubbaum 1,2 14 x Erhalt (extern)
10 Laubbaum 1,3 14 x Erhalt (extern)
11 Laubbaum 1,9 15 x Erhalt (extern)
12 Laubbaum   0,9 11 x Erhalt (extern)
13 Laubbaum   1,6 15 x Erhalt (extern)
14 Laubbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
15 Laubbaum   1,3 16 x Erhalt (extern)
16 Laubbaum (m-st.)   0,8+1,6 16 x Erhalt (extern)
17 Laubbaum 2,2 16 x Erhalt (extern)
18 Laubbaum (m-st.)   0,6+0,8 15 x Erhalt (extern)
19 Laubbaum 1,1 13 x Erhalt (extern)
20 Laubbaum 1,5 x x Erhalt (extern)
21 Laubbaum (m-st.)   0,2-0,6 13 - Erhalt (extern)
22 Laubbaum 1,5 12 x Erhalt (extern)
23 Laubbaum 2,1 14 x Erhalt (extern)
24 Laubbaum (m-st.) 0,6-1,5 13 x Erhalt (extern)
25 Laubbaum   3,1 21 x Erhalt (extern)
26 Laubbaum 1,5 13 x Erhalt (extern)
27 Laubbaum 2,3 9 x Erhalt (extern)
28 Obstbaum 0,5 10 - Erhalt (extern)
29 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,8 x x Erhalt (extern)
30 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
31 Laumbaum 0,7+0,9 11 x Erhalt (extern)
32 Laumbaum Baums. 1,2 x - Erhalt (extern)
33 Laubbaum 1,1 5 x Erhalt (extern)
34 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,9 12 x Erhalt (extern)
35 Laumbaum 1,3 12 x Erhalt (extern)
36 Laubbaum Baums.  2,0 x - Erhalt (extern)
37 Laubbaum 1,6 5 x Erhalt (extern)
38 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
39 Ahorn (m-st.) 0,9+1,2 12 x Erhalt (extern)
40 Laubbaum 1,6 12 x Erhalt (extern)
41 Ahorn 1,4 12 x Erhalt (extern)
42 Laubbaum (m-st.)  0,6+1,1 x x Erhalt (extern)
43 Laubbaum   1,1 10 x Erhalt (extern)
44 Laubbaum 2,5 22 x Erhalt (extern)
45 Laubbaum  1,8 14 x Erhalt (extern)
46 Laubbaum   1,4 14 x Erhalt (extern)
47 Laubbaum 2,8 20 x Erhalt (extern)
48 Laubbaum   1,3 10 x Erhalt (extern)
49 Ahorn (m-st.) 0,5 x - Erhalt (extern)
50 Laubbaum (m-st.) 1,0+1,7 18 x Erhalt (extern)
51 Laubbaum   2,2 14 x Erhalt (extern)
52 Laubbaum 0,9 10 x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,7 14 x Erhalt (extern)
54 Ahorn 0,7 x - Erhalt (extern)
55 Laubbaum 1,0 10 x Erhalt (extern)
56 Laubbaum 1,3 16 x Erhalt (extern)
57 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
58 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
59 Laubbaum (m-st.) 0,8+1,0 x x Erhalt (extern)
60 Laubbaum 1,5 11 x Erhalt (extern)
61 Laubbaum 1,4 x x Erhalt (extern)
62 Laubbaum 1,7 x x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,9 x x Erhalt (extern)
64 Laubbaum 0,8 17 x Erhalt (extern)
65 Laubbaum 1,6 x x Erhalt (extern)
66 Laubbaum 1,5 14 x Erhalt (extern)

58 64

15. Juli 2021
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Bestandslaubbaum, fällt nicht unter die
Baumschutzsatzung

ZEICHENERKLÄRUNG

Grünordnungsplan (2)
zum Bebauungsplan Nr. 992

- Roermonder Straße /
Rütscher Straße -

Planung

ohne Maßstab

öffentliche Verkehrsflächen

begrünte, nicht versiegelte Flächen

überbaubare Flächen/
Gebäude mit Dachbegrünung

Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes

Bestandslaubbaum 
gemäß Baumschutzsatzung

entfallender Baum

Flächen für Tiefgaragen

Wege, versiegelte Flächen

Fahrradstellplätze

Böschung

Dächer der Hauptbaukörper

Dachflächen mit mehr als 100 m2 Grundfläche 
sind extensiv zu begrünen und dauerhaft zu 
unterhalten. Ausnahmen können zugelassen 
werden, soweit die Dachflächen für 
Belichtungszwecke, Solaranlagen oder 
Dachterrassen benötigt werden.

Nebenanlagen

Terrassen, Balkone

Innerhalb des W2 und W3 sind 
Überschreitungen der nordöstlichen Baugrenzen 
durch Terrassen und Balkone nicht zulässig.

FLÄCHENBILANZ

6.361 m²Fläche Plangebiet 100,0 %

5.032 m²Versiegelte Flächen

1.212 m²- Straßen und Wege, Fahrradstellplätze
(ohne Flächen auf TG)

3.820 m²- überbaute Flächen

1.329 m²Unversiegelte Flächen

79,1 %

20,9 %

1.722 m²Dachbegrünung

1.437 m²davon TG mit 
Begrünung/Wegen/Terrassen

2.178 m²davon Gebäude 

811 m²Begrünung auf TG

132 m²davon Terrassen + Mauern 
(ohne Fl. auf TG)

27,1 %

12,7 %

60,0 %

19,1 %

488 m²auf TG

73 m²davon BHKW

Flächen für BHKW

324 m²davon Schotterrasen

   davon Schotterrasen 200 m²

15. Juli 2021

Tiefgaragen

Nicht überbaute Tiefgaragen und sonstige 
bauliche Anlagen unterhalb der Gelände- 
oberfläche sind in mindestens 60 cm Höhe mit 
Erdreich bzw. einer Substratschicht zu 
überdecken und bis auf Zuwegungen und 
Terrassen zu begrünen.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sowie Anlagen, die nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind, sind auf der 
Tiefgarage ausgeschlossen.
Davon ausgenommen sind Stützmauern und 
Lichtschächte sowie Be- und Entlüftungsanlagen 
für Tiefgaragen.

Planung Baum
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Baumbilanzplan
zum Bebauungsplan Nr. 992

- Roermonder Straße /
Rütscher Straße -

Darstellung der bestehenden Bäume
und der geplanten Anpflanzungen

ohne Maßstab

LISTE DER BESTANDSBÄUME IM PLANGEBIET BZW. ANGRENZEND

Nr. Bezeichnung Stammumfang  Kronen- fällt unter die Anzahl der
durch- Baumschutz- erh. Bäume
messer satzung

1 Laubbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
2 Birke 0,9 9 - -
3 Birke 1,1 9 - -
4 Laubbaum 3,9 11 x Erhalt (extern)
5 Kirsche 0,9 11 - Erhalt (extern)
6 Laubbaum   3,3 9 x Erhalt (extern)
7 Laubbaum 3,1 23 x Erhalt (extern)
8 Laubbaum (m-st.) 0,8 9 x Erhalt (extern)
9 Laubbaum 1,2 14 x Erhalt (extern)
10 Laubbaum 1,3 14 x Erhalt (extern)
11 Laubbaum 1,9 15 x Erhalt (extern)
12 Laubbaum   0,9 11 x Erhalt (extern)
13 Laubbaum   1,6 15 x Erhalt (extern)
14 Laubbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
15 Laubbaum   1,3 16 x Erhalt (extern)
16 Laubbaum (m-st.)   0,8+1,6 16 x Erhalt (extern)
17 Laubbaum 2,2 16 x Erhalt (extern)
18 Laubbaum (m-st.)   0,6+0,8 15 x Erhalt (extern)
19 Laubbaum 1,1 13 x Erhalt (extern)
20 Laubbaum 1,5 x x Erhalt (extern)
21 Laubbaum (m-st.)   0,2-0,6 13 - Erhalt (extern)
22 Laubbaum 1,5 12 x Erhalt (extern)
23 Laubbaum 2,1 14 x Erhalt (extern)
24 Laubbaum (m-st.) 0,6-1,5 13 x Erhalt (extern)
25 Laubbaum   3,1 21 x Erhalt (extern)
26 Laubbaum 1,5 13 x Erhalt (extern)
27 Laubbaum 2,3 9 x Erhalt (extern)
28 Obstbaum 0,5 10 - Erhalt (extern)
29 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,8 x x Erhalt (extern)
30 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
31 Laubbaum 0,7+0,9 11 x Erhalt (extern)
32 Laubbaum Baums. 1,2 x - Erhalt (extern)
33 Laubbaum 1,1 5 x Erhalt (extern)
34 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,9 12 x Erhalt (extern)
35 Laubbaum 1,3 12 x Erhalt (extern)
36 Laubbaum Baums.  2,0 x - Erhalt (extern)
37 Laubbaum 1,6 5 x Erhalt (extern)
38 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
39 Ahorn (m-st.) 0,9+1,2 12 x Erhalt (extern)
40 Laubbaum 1,6 12 x Erhalt (extern)
41 Ahorn 1,4 12 x Erhalt (extern)
42 Laubbaum (m-st.)  0,6+1,1 x x Erhalt (extern)
43 Laubbaum   1,1 10 x Erhalt (extern)
44 Laubbaum 2,5 22 x Erhalt (extern)
45 Laubbaum  1,8 14 x Erhalt (extern)
46 Laubbaum   1,4 14 x Erhalt (extern)
47 Laubbaum 2,8 20 x Erhalt (extern)
48 Laubbaum   1,3 10 x Erhalt (extern)
49 Ahorn (m-st.) 0,5 x - Erhalt (extern)
50 Laubbaum (m-st.) 1,0+1,7 18 x Erhalt (extern)
51 Laubbaum   2,2 14 x Erhalt (extern)
52 Laubbaum 0,9 10 x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,7 14 x Erhalt (extern)
54 Ahorn 0,7 x - Erhalt (extern)
55 Laubbaum 1,0 10 x Erhalt (extern)
56 Laubbaum 1,3 16 x Erhalt (extern)
57 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
58 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
59 Laubbaum (m-st.) 0,8+1,0 x x Erhalt (extern)
60 Laubbaum 1,5 11 x Erhalt (extern)
61 Laubbaum 1,4 x x Erhalt (extern)
62 Laubbaum 1,7 x x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,9 x x Erhalt (extern)
64 Laubbaum 0,8 17 x Erhalt (extern)
65 Laubbaum 1,6 x x Erhalt (extern)
66 Laubbaum 1,5 14 x Erhalt (extern)

58 64

Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes

Bestandslaub- bzw. -obstbaum, 
fällt nicht unter die Baumschutzsatzung

Bestandslaubbaum 
gemäß Baumschutzsatzung

entfallender Baum

BAUMBILANZ

Auszugleichende Anzahl Bäume gemäß Baumschutzsatzung (siehe Liste)          0

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung Baum
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Freiraumplanung
zum Vorhaben- u. Erschließungsplan
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 992
- Roermonder Straße / Rütscher Straße -
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Lageplan
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Sitzbank

Fahrradbügel

Abfallbehälter Fahrradüberdachung

Baumpflanzung

Platzbereich
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Pflaster Grau

Pflaster Sandfarbend

Pflaster Changierend

Bereich Weg

Pflaster

Schotterrasen (FLL-Aufbau) für die Feuerwehraufstellflächen

Stufen zur Verbindung beider Ebenen im Norden des Weges
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Amberbaum

Hartriegel 

Hainbuchen Hecke

Lockere Mischpflanzung

Lockere Mischpflanzung

Extensive Dachbegrünung

Vegetation
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Nord-Ost

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie

Polygonum aubertii - Schlingknöterich

Aristolochia durior - Pfeifenwinde

Fassadenbegrünung

Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein

Schatten

Clematis montana `Rubens´ - Waldrebe

Vitis amurensis - Amurrebe
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Sonne

Lespedeza thunbergii - Thunbergs Buschklee

Cytisus kewensis - Zwergelfenbein-Ginster

Campsis radicans - Amerikanische Klettertrompete

Fassadenbegrünung

West

Jasminum nudiflorum - Winter-Jasmin

Tamarix ramosissima ‚Rubra‘ - Sommertamarisk

Wisteria sinensis - chinesische Wisteria
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Extensive Dachbegrünung

Bienenstöcke
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Bienen
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Bunkerweg

Schnitt C

Schnitt B

Schnitt A

A

A

B

B

C

C
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Spielfläche ca. 126 m²

Spielfläche ca. 116 m²
Einfassung aus Holz

Lageplan mit Spielfläche
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Spielbreich

Sandspielfläche mit Holzpodest

Sitzbank

Drehspiel Spielpunkte
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